
Und damıiıt 1st natürlich auch das dritte Problemteld angesprochen: Wıe
steht eigentlich mıiıt dem »Öökumenischen Luther« heute? I die Mystik
scheint ler eine Brücke bauen, die Luther chnell CIl OTrZel-
chen einem Okumeniker macht och dart die Lutherforschung 1er
nicht alten Wahrheiten länger testhalten, als nötıg und sinnvoll:;: Lu-
therforschung wird sich auch der Tatsache tellen haben, dass der Ööku-
menische Wind sich gedreht hat, dass gegenüber der Betonung der Einheit
11U'  $ eher der rund tür die Dıifferenzen gesucht wird. uch hierzu 1st Lu-
ther ICUu efragen mıt der Bereitschaft, sich überraschen lassen.
Vielleicht bietet Ja Luther doch wenıger ass ZUr Betonung der Difte-.
IC als auf den ersten 1C scheint.

och auch WEn iINnan w1e ich selbst die Dıinge sieht, wird 1124  - 6S
als vordringliche Aufgabe erkennen mussen, neben dem, W d Luther mıiıt
dem Katholizismus verbindet, auch och eiınmal 89l er chärte die rage

stellen, der Troeltsch und oll sich unterschieden: w d$s ih; denn e1-
gentlic. mıt dem modernen Protestantismus verbinden ann. Man wird
neben, hinter oder ber dem ökumenischen Luther auch den protestantı1-
schen Luther 11ICc  wr suchen un! LICU definieren en Es INas se1n,
dass darüber 1mM Protestantismus auch ZU. Streit kommt aber C555
bleibt hoffen, dass diese Streit produktiv 1St, eiınen Luther für
das einundzwanzigste Jahrhundert ftinden

Protessor Dr Volker Leppıiın, Biberweg L, Jena

KONFESSION UN FROMMIGKEIT

Verlautfsformen der Kontessionalisierung ausgewählten Beispielen
Von rene Dingel

Dass Konftession un: Frömmigkeit ın einem Zusammenhang StE-
hen, ist eine selbstverständliche Beobachtung. Eın 1C. aber auf die hi
storischen Grundlagen, die dem Entstehen der Kontessionen den en
bereitet und bestimmte Ausdrucksftormen VvVon römmigkeit ermöglicht
aben, lässt sogleic. die rage ach Lehrbildung un: -VerantwOortung,
Lehrbindung un: -verpflichtung 1mM evangelischen Bereich! autfkommen.
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Und damit ist natürlich auch das dritte Problemfeld angesprochen: Wie 
steht es eigentlich mit dem »ökumenischen Luther« heute? Die Mystik 
scheint hier eine Brücke zu bauen, die Luther schnell unter neuen Vorzei- 
chen zu einem Ökumeniker macht. Doch darf die Lutherforschung hier 
nicht an alten Wahrheiten länger festhalten, als nötig und sinnvoll: Lu- 
therforschung wird sich auch der Tatsache zu stellen haben, dass der öku- 
menische Wind sich gedreht hat, dass gegenüber der Betonung der Einheit 
nun eher der Grund für die Differenzen gesucht wird. Auch hierzu ist Lu- 
ther neu zu befragen -  mit der Bereitschaft, sich überraschen zu lassen. 
Vielleicht bietet ja Luther doch weniger Anlass zur Betonung der Diffe- 
renz, als es auf den ersten Blick scheint.

Doch auch wenn man -  wie ich selbst -  die Dinge so sieht, wird man es 
als vordringliche Aufgabe erkennen müssen, neben dem, was Luther mit 
dem Katholizismus verbindet, auch noch einmal in aller Schärfe die Frage 
zu stellen, an der Troeltsch und Holl sich unterschieden: was ihn denn ei- 
gentlich mit dem modernen Protestantismus verbinden kann. Man wird 
neben, hinter oder über dem ökumenischen Luther auch den protestant!־ 
sehen Luther neu zu suchen und neu zu definieren haben. Es mag sein, 
dass es darüber im Protestantismus auch zum Streit kommt -  aber es 
bleibt zu hoffen, dass diese Streit produktiv genug ist, um einen Luther für 
das einundzwanzigste Jahrhundert zu finden.

Professor Dr. Volker Leppin, Biberweg 1, 07749 Jena

KONFESSION UND FRÖMMIGKEIT

Verlaufsformen der Konfessionalisierung an ausgewählten Beispielen 

Von Irene Dingel

Dass Konfession und Frömmigkeit in einem engen Zusammenhang ste- 
hen, ist eine selbstverständliche Beobachtung. Ein Blick aber auf die hi- 
storischen Grundlagen, die dem Entstehen der Konfessionen den Boden 
bereitet und bestimmte Ausdrucksformen von Frömmigkeit ermöglicht 
haben, lässt sogleich die Frage nach Lehrbildung und -Verantwortung, 
Lehrbindung und -Verpflichtung im evangelischen Bereich1 aufkommen.
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ESs soll also das Entstehen VOIMN Lehre und Bekenntnis 1m Protestantıs-
I11US gehen und die rage, 1in Cc55CI1 Verantwortung un! ın welcher
e1se Lehr- und Bekenntnisaussagen bindenden Wert erhielten. D)as he.
deutet, dass sich eın historischer Rückblick ıin erster 1Nnı€e auf jene eıt
konzentrieren hat, ın der sich die großen christlichen Kontessionen mi1t
den ihnen spezifischen Lehr. un!:! Bekenntnisformulierungen herausgebil-
det und konsolidiert en das 16 und frühe 17.Jahrhundert. Eın erster
Teil dieses eltrags wird eshalb historisch-theologische Entwicklungsli-
nıen ekizzieren. Dem sollen dann 1n einem zweıten Teil konkrete Beispie-
le Seite treten, ( denen eutlıic. werden kann, welche Wirkungen
Lehr- und Bekenntnisbildung und die Wahrnahme VOUI1 Lehrverantwortung
1mMm alltäglichen Kontext hervorgebracht en 1ese msetzung VOIl Le:  R
inhalten 1n das konkrete Handeln der Gemeinde oder des Einzelnen kann
Al 1mM weıtesten S1NNne unfter dem lermınus »Frömmigkeit«
tassen. Der »ratıonalen Vergewı1sserung hber rund und Inhalt des christ-
lichen auDenNS« treten konkrete, VO  — der relig1ösen oder kontessionellen
UOption beeinflusste gesellschaftliche Verhaltensweisen SOWI1E€E die Gestal-
e(ung V  - ıten, Handlungen und Kommunikationstormen ZUuTl Seite?. Auf
dem Hintergrund dieser Überlegungen ıst auch der Tıtel dieses Beıtrags
verstehen: Konfession un Frömmigkeit. Wenn sodann 1 Untertitel VO

Verlaufsformen der Konfessionalisierung die Rede iSst, zielt dies auf die
Fragen danach, bei welchen Instanzen die Wahrnahme der Verantwortung
für Lehre und Bekenntnis Jag und WIeE die Begründungen AaIiUr lauteten,
auf welche Weiıise ıne verbindliche Durchsetzung VO  ‘ Te und Be-
kenntnis erfolgte und W1€e die Rezeption ım eintachen Volk aussah.

Bekenntnis un Lehre in ihrem Verhältnis zueinander
e21Nne historische Skizze

DIie rage ach der protestantischen Lehrbi  ung 1m 16 Jahrhundert
VOTauUS, dass Lehre als der ÖOffentliche Ausdruck dessen verstanden wird,
w as die Kirche als » COMMUN10O TUmMm« glaubt. In diesem Sıinne hatte
schon die Ite Kirche Taufbekenntnisse, die die zentralen triniıtätstheolo-
gischen Aussagen enthalten, entwickelt un: einer »regula tidei« tortge-
bildet, die als Claubensnorm Orientierung die zahlreichen, miı1ıt dem

Die Klärung dieser rage nach Lehrbildung und -verantwortung, Lehrbindung
und -verpflichtung hatte sich die agung der Luther-Gesellschaft » Was gilt in der
Kirche?« 1 September 0O 1ın Maınz ausdrücklich Zu jel gESETZL.
Vgl Friedrich Wiıntzer, Art Frömmigkeit Praktisch-theologisch, 1n IR
1983), 653-685, das ıta 684
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Es soll also um das Entstehen von Lehre und Bekenntnis im Protestantis- 
mus gehen und um die Frage, in wessen Verantwortung und in welcher 
Weise Lehr- und Bekenntnisaussagen bindenden Wert erhielten. Das he- 
deutet, dass sich ein historischer Rückblick in erster Linie auf jene Zeit zu 
konzentrieren hat, in der sich die großen christlichen Konfessionen mit 
den ihnen spezifischen Lehr- und Bekenntnisformulierungen herausgebil- 
det und konsolidiert haben: das 16. und frühe 17 Jahrhundert. Ein erster 
Teil dieses Beitrags wird deshalb historisch-theologische Entwicklungsli- 
nien skizzieren. Dem sollen dann in einem zweiten Teil konkrete Beispie- 
le zur Seite treten, an denen deutlich werden kann, welche Wirkungen 
Lehr- und Bekenntnisbildung und die Wahmahme von Lehrverantwortung 
im alltäglichen Kontext hervorgebracht haben. Diese Umsetzung von Lehr- 
Inhalten in das konkrete Handeln der Gemeinde oder des Einzelnen kann 
man im weitesten Sinne unter dem Terminus »Frömmigkeit« zusammen- 
fassen. Der »rationalen Vergewisserung über Grund und Inhalt des christ- 
liehen Glaubens« treten konkrete, von der religiösen oder konfessionellen 
Option beeinflusste gesellschaftliche Verhaltensweisen sowie die Gestal- 
tung von Riten, Handlungen und Kommunikationsformen zur Seite2. Auf 
dem Hintergrund dieser Überlegungen ist auch der Titel dieses Beitrags zu 
verstehen: Konfession und Frömmigkeit. Wenn sodann im Untertitel von 
Verlaufsformen der Konfessionalisierung die Rede ist, so zielt dies auf die 
Fragen danach, bei welchen Instanzen die Wahrnahme der Verantwortung 
für Lehre und Bekenntnis lag und wie die Begründungen dafür lauteten, 
auf welche Weise eine verbindliche Durchsetzung von Lehre und Be- 
kenntnis erfolgte und wie die Rezeption im einfachen Volk aussah.

/. Bekenntnis und Lehre in ihrem Verhältnis zueinander -  
eine historische Skizze

Die Frage nach der protestantischen Lehrbildung im 16. Jahrhundert setzt 
voraus, dass Lehre als der öffentliche Ausdruck dessen verstanden wird, 
was die Kirche als »communio sanctorum« glaubt. In diesem Sinne hatte 
schon die Alte Kirche Taufbekenntnisse, die die zentralen trinitätstheolo- 
gischen Aussagen enthalten, entwickelt und zu einer »regula fidei« fortge- 
bildet, die als Glaubensnorm Orientierung gegen die zahlreichen, mit dem
1 Die Klärung dieser Frage nach Lehrbildung und -Verantwortung, Lehrbindung 

und -Verpflichtung hatte sich die Tagung der Luther-Gesellschaft »Was gilt in der 
Kirche?« im September 2001 in Mainz ausdrücklich zum Ziel gesetzt.

2 Vgl. Friedrich Wintzer, Art. Frömmigkeit III. Praktisch-theologisch, in: TRE 11 
(1983), 683-688, das Zitat 684.
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Christentum konkurrierenden Häresjien jener eıt bieten konnte). Zu die:
SCMH Grundlagen lebendiger, Aie Gesamtheit der Gläubigen umfassender Be-
kenntnisbildung ehrte die Reformation 1m 16. Jahrhundert 1n Überwin-
dung der mittelalterlichen Traditionen scholastischer Lehrbildung und de.
TeN Beschränkung auf das kiırchlhiche Lehramt des Bischotskollegiums, des
Papstes oder der Konzilien zurück. Was die Kırche glaubt, 141 die Refor-
mMatıon testhalten, ist a1so nicht un: eblose »doctrina«, sondern fin-
det Aktualisierung 1n dem lobpreisenden Bekenntnis dem sich iın der
Heiligen offenbarenden (‚ott Glaube, Lehre un: Bekenntnis VCI-

schmelzen ın der »CONfessi0« und gewıiınnen 1m 16. Jahrhundert UrC. die
technischen Vervieltältigungsmöglichkeiten, die der durch Gutenberg IC-
volutionierte uC.  TUC bereitsteilte, auch die Gestalt eines schriftlichen
Dokuments, auf das I114112 sich gegebenentfalls durch Eid oder Unterzeich-
NUuNng verpflichtete. SO tormulierte die Contessio Augustana ın ihrem ersten

Teil, den Artikeln „des auDens und der Lehre«, w d bei den evangelisch
(‚esinnten „gelehrt« wurde. Von alscher Lehre grenzte [11AIl sich Urc
Verwerfungen ab Deutlicher och tfinden Wr diese Aufeinanderzuordnung
VO  - Glaube, Lehre und Bekenntnis ın den Formulierungen der Konkordien-
tormel festgehalten, deren einzelne Artikel jeweils mıiıt der Wendung » Wır
glauben, lehren und bekennen« eingeleitet werden un: die dann eDentalls
ın der Verwertung VO  ; rrtumern enden*?. Selbst och die Barmer eologi-
sche rTklärung vVO  — olg dieser Struktur, indem S1e WwWCCNNn auch unfer
Verzicht auf e1nNne SO1C. sprachlich explizite Einleitung Schrifttworte und
daraus abgeleitete Thesen bzw Bekenntnis- und Lehrsätze voranstellt und
diese auft Verwerftungen der Irrlehre ausmünden lässt®.

DIie Urc die Retormation 1n ang Neuorjentierung zielte also
darauf, dass InNan die Deftinition VO  —; Glauben und TE und damıit den An-
spruch auftf die allein maßgebliche Auslegung der Heıligen Schrift 11U  a

nıcht mehr w1e das bisher der Fall BEWESCH WwWAar dem Lehramt der 11C.
lichen Hierarchie uberhe Martın Luther meıinte 1m Papsttum €e1-
NeT Erscheinungsform des Antichrists® begegnen. Und auch die als
verbindlich anerkannten Entscheidungen VOIN Konzilien tellte ıin rage.
Auf der Leipzıger Dıisputation mıiıt Johannes Eck 1m Jahr 1 hatte Luther
euti1ic deren Irrtumslosigkeit bestritten und ihnen Irrtumstfähig-

John Norman Davıdson Kelly, Altchristliche Glaubensbekenntnisse. Geschichte
un Theologie, 0/2, 36-65
Vgl Ep, Von dem summarischen Begriff, 1n: BSLK, 767,14 u.0.

Die Barmer Theologische Erklärung. Einführung und Dokumentation, hg V,

Alfred Burgsmüller Rudolft Weth,
Gottiried Seebalß, Art Antichrist Retormations- un!: Neuzelt, ın IRE

1978]), 285-43

]

Christentum konkurrierenden Häresien jener Zeit bieten konnte3. Zu die- 
sen Grundlagen lebendiger, die Gesamtheit der Gläubigen umfassender Be- 
kenntnisbildung kehrte die Reformation im 16. Jahrhundert in Überwin- 
dung der mittelalterlichen Traditionen scholastischer Lehrbildung und de- 
ren Beschränkung auf das kirchliche Lehramt des Bischofskollegiums, des 
Papstes oder der Konzilien zurück. Was die Kirche glaubt, so will die Refor- 
mation festhalten, ist also nicht starre und leblose »doctrina«, sondern fin- 
det Aktualisierung in dem lobpreisenden Bekenntnis zu dem sich in der 
Heiligen Schrift offenbarenden Gott. Glaube, Lehre und Bekenntnis ver- 
schmelzen in der »confessio« und gewinnen im 16. Jahrhundert durch die 
technischen Vervielfältigungsmöglichkeiten, die der durch Gutenberg re- 
volutionierte Buchdruck bereitstellte, auch die Gestalt eines schriftlichen 
Dokuments, auf das man sich -  gegebenenfalls -  durch Eid oder Unterzeich- 
nung verpflichtete. So formulierte die Confessio Augustana in ihrem ersten 
Teil, den Artikeln »des Glaubens und der Lehre«, was bei den evangelisch 
Gesinnten »gelehrt« wurde. Von falscher Lehre grenzte man sich durch 
Verwerfungen ab. Deutlicher noch finden wir diese Aufeinanderzuordnung 
von Glaube, Lehre und Bekenntnis in den Formulierungen der Konkordien- 
formel festgehalten, deren einzelne Artikel jeweils mit der Wendung »Wir 
glauben, lehren und bekennen« eingeleitet werden und die dann ebenfalls 
in der Verwerfung von Irrtümem enden4. Selbst noch die Barmer Theologi- 
sehe Erklärung von 1934folgt dieser Struktur, indem sie -  wenn auch unter 
Verzicht auf eine solch sprachlich explizite Einleitung -  Schriftworte und 
daraus abgeleitete Thesen bzw. Bekenntnis- und Lehrsätze voranstellt und 
diese auf Verwerfungen der Irrlehre ausmünden lässt5.

Die durch die Reformation in Gang gesetzte Neuorientierung zielte also 
darauf, dass man die Definition von Glauben und Lehre und damit den An- 
spruch auf die allein maßgebliche Auslegung der Heiligen Schrift nun 
nicht mehr -  wie das bisher der Fall gewesen war -  dem Lehramt der kirch- 
liehen Hierarchie überließ. Martin Luther meinte sogar, im Papsttum ei- 
ner Erscheinungsform des Antichrists6 zu begegnen. Und auch die stets als 
verbindlich anerkannten Entscheidungen von Konzilien stellte er in Frage. 
Auf der Leipziger Disputation mit Johannes Eck im Jahr 1519 hatte Luther 
deutlich deren Irrtumslosigkeit bestritten und ihnen sogar Irrtumsfähig-

3 John Norman Davidson Kelly, Altchristliche Glaubensbekenntnisse. Geschichte 
und Theologie, 1972, 36-65.

4 Vgl. FC Ep, Von dem summarischen Begriff, in: BSLK, 767,14 u.ö.
5 Vgl. Die Barmer Theologische Erklärung. Einführung und Dokumentation, hg. v. 

Alfred Burgsmüller u. Rudolf W eth,31984, 30-40.
6 Vgl. Gottfried Seebaß, Art. Antichrist IV. Reformations- und Neuzeit, in: TRE 

3 (1978), 28-43.
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eıt Beispiel der Verurteilung und Verbrennung des ohannes Hus als
Häretiker angelastet’. Die Autorıtaiaten der mittelalterlichen Kirche
1Ns Wanken geraten. Von ihnen ieß 14A1l sich niıcht mehr ohne weıteres
darüber elehren, W 45 INan glauben hatte Statt dessen solllte dem hu-
manistischen ufruf „Zurück den uellen!« gemäß allein das gelten,
w as AUS der eiligen Schrift als einzıgem zuverlässigem Offenbarungsträ-
SCI rheben wWwWal. Sıe rückte eshalb als rund und Richtschnur für
Glauben, Te und Bekenntnis 1n den Mittelpunkt. Der Nürnberger
Schuster und Meıstersinger Hans aC tellte dies in seinNnem Retormati-
onsdialog »I )isputation zwischen einem Chorherren und Schuchmacher«®
VO  j 524 1N volkstümlich-anschaulicher e1lse dar. Während dort der alt-
gläubige eriker das kanonische ec schätzt un! benutzt und die
chtlos verstauben lässt, wird VO  —_ dem einfachen Schuster ftast schon ın
impertinenter €1se immer wieder auf die Heilige Schrift hingewiesen
und miıt ıhren Worten belehrt?” Als unmıittelbares Zeugn1s des Wortes
(iottes nämlich ı 119  - überzeugt verfügt die Heilige chrift ber e1-

»Claritas«, die sich der uslegung auch urc. eiınen Nicht-Theologen
selbst erschließt!9 Fıne solche verstehende Lektüre SOW1E eine philolo-
gisch und hermeneutisch ANSCINCSSCHIC Auslegung blieben auf dem Hın-
tergrund des VON den RetormatorenVEallgemeinen restertums
der Getautten nicht länger estimmten Amtsträgern vorbehalten, sondern

jedem Gläubigen zugänglich und möglich‘!‘. 1ese Absage die
überkommenen Autornitäten des Papsttums und der Konzilien
der ausschließlichen Autorität der eiligen Schrift bedeutete aber
gleich, dass bei strıittiger uslegung und sıch daraus ergebenden Zweitels-
fragen für Glauben, Te und en der Kırche andere chiedsrichterlich:
Instanzen ate SCZOSCH werden uSsSsten. In diesen Zusammenhang
gehört zunächst die reiche Gutachtertätigkeit der beiden Retormatoren

Dıisputatio Johannis Eecc11 et Mauartınıi Lutheri Lipsıae habita. L ın 2l
285—-290

Vgl Dısputation zwischen einem Chorherren vnd Schuchmacher darinn das
WOTtT gottes/ Vn:! eın recht Christlich vertochten würdt. Hanns Sachs.
MDAAX111], ın Hans Sachs, Idie Wittenbergisch Nachtigall. Spruchgedicht, vier
Reformationsdialoge un das Meisterlied [J)as Wait (+Ot, hg. Gerald Seufert,
1974, 41—
Vgl Hans Sachs, Dısputatıion, bes 58f

Friedrich Beißer, C'laritas scrıpturae bei Martın Luther, 1966 (Forschungen
ZULX Kirchen- un: Dogmengeschichte Ig)l 8&2-—122
Aut diesem Hintergrund der Selbsterschließung (:ottes 1M Medium menschlıi-
her Sprache, die adäquat ertassen gilt, gewınnt das humanistisch-reforma-
torische Streben nach Einrichtung V O  —_ Schulen un: allgemeiner Bildung se1ne
spezifischen Konturen.
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keit am Beispiel der Verurteilung und Verbrennung des Johannes Hus als 
Häretiker angelastet7. Die Autoritäten der mittelalterlichen Kirche waren 
ins Wanken geraten. Von ihnen ließ man sich nicht mehr ohne weiteres 
darüber belehren, was man zu glauben hatte. Statt dessen sollte -  dem hu- 
manistischen Aufruf »Zurück zu den Quellen!« gemäß -  allein das gelten, 
was aus der Heiligen Schrift als einzigem zuverlässigem Offenbarungsträ- 
ger zu erheben war. Sie rückte deshalb als Grund und Richtschnur für 
Glauben, Lehre und Bekenntnis in den Mittelpunkt. Der Nürnberger 
Schuster und Meistersinger Hans Sachs stellte dies in seinem Reformati- 
onsdialog »Disputation zwischen einem Chorherren und Schuchmacher«8 
von 1524 in volkstümlich-anschaulicher Weise dar. Während dort der alt- 
gläubige Kleriker das kanonische Recht schätzt und benutzt und die Bibel 
achtlos verstauben lässt, wird er von dem einfachen Schuster fast schon in 
impertinenter Weise immer wieder auf die Heilige Schrift hingewiesen 
und mit ihren Worten belehrt9. Als unmittelbares Zeugnis des Wortes 
Gottes nämlich -  so ist man überzeugt -  verfügt die Heilige Schrift über ei- 
ne »claritas«, die sich der Auslegung auch durch einen Nicht-Theologen 
selbst erschließt10. Eine solche verstehende Lektüre sowie eine philolo- 
gisch und hermeneutisch angemessene Auslegung blieben auf dem Hin- 
tergrund des von den Reformatoren vertretenen allgemeinen Priestertums 
der Getauften nicht länger bestimmten Amtsträgem Vorbehalten, sondern 
waren jedem Gläubigen zugänglich und möglich11. Diese Absage an die 
überkommenen Autoritäten des Papsttums und der Konzilien zugunsten 
der ausschließlichen Autorität der Heiligen Schrift bedeutete aber zu- 
gleich, dass bei strittiger Auslegung und sich daraus ergebenden Zweifels- 
fragen für Glauben, Lehre und Leben der Kirche andere schiedsrichterliche 
Instanzen zu Rate gezogen werden mussten. In diesen Zusammenhang 
gehört zunächst die reiche Gutachtertätigkeit der beiden Reformatoren
7 Vgl. Disputatio Johannis Eccii et Martini Lutheri Lipsiae habita. 1519, in: WA 2, 

S. 285-290.
8 Vgl. Disputation zwischen einem Chorherren vnd Schuchmacher darinn das 

wort gottes/ vnd ein recht Christlich wesen verfochten würdt. Hanns Sachs. 
MDXXiiij, in: Hans Sachs, Die Wittenbergisch Nachtigall. Spruchgedicht, vier 
Reformationsdialoge und das Meisterlied Das Walt Got, hg. v. Gerald H. Seufert,
1 9 7 4 , 4 1 - 7 1 ·

9 Vgl. Hans Sachs, Disputation, bes. 58f.
10 Vgl. Friedrich Beißer, Claritas scripturae bei Martin Luther, 1966 (Forschungen 

zur Kirchen- und Dogmengeschichte 18), 82-122.
11 Auf diesem Hintergrund der Selbsterschließung Gottes im Medium menschli- 

eher Sprache, die es adäquat zu erfassen gilt, gewinnt das humanistisch-reforma- 
torische Streben nach Einrichtung von Schulen und allgemeiner Bildung seine 
spezifischen Konturen.
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Luther und Melanchthon, die darüber CIl reftormatorischen Auto-
ıtaten heranwuchsen. ber auch die »Consıilia« der evangelisch gesinnten
theologischen Fakultäten, insbesondere der Wittenbergs, spielten ıne

ach dem Tod Luthers und der ungerechtfertigten Diskreditie-
Iung Melanchthons SOWI1Ee der Wittenberger 1ın den Kontroversen,
die auft das sogenannte »Leipziger nteriım« folgten, rückte immer mehr
das der Heiligen chrift Orlentierte reformatorische Bekenntnis, VeI-

standen als Quintessenz des ortes Gottes, OrJLentierung gebend In den
Vordergrund!®, Es wurde der Ort ür die Oftentliche und verbindli: FOr-
mulierung VO  - Glauben un Lehre Dabei 1e die Aufeinanderzuordnung
VO'  3 lehrhatfter Aussage „doctrina« und lebendigem, ZU) FEinstimmen
ermunterndem Bekennen »CONfessi0« durchaus erhalten. Sie urch-
zieht selbst och die Erstellung Von »Corpora Doctrinae« ın der zweıten
Hälftfte des 16.Jahrhunderts, die als ammlung VOINl Bekenntnissen und
Lehrschriften angesichts der theologischen Zersplitterung des Protestan-
tısmus in den nachinterimistischen Streitigkeiten normgebend für die
kontessionelle Vereinheitlichung auft territorialer Ebene wirken ollten
und auch tatsac.  1C ZU1 bekenntnismäßigen Homogenisierung beitru-
gCI Das Bekenntnis aber spatestens seit jenen Auseinandersetzungen
auch einer kontessionellen Identitätsaussage geworden!®. LDhe bekann-
testen und wirkmächtigsten (Corpora Doctrinae alic) das Orpus Doc-
trınae Philippicum, das, neben den drei altkirchlichen ymbolen, aussch-
1e1911C. uSs Melanchthonschriften bestand!*, un!‘ das lutherisch BC-

Vgl Irene Dingel, Melanchthon und die Oormierung des Bekenntnisses, in Der
Theologe Melanchthon, hg Günter Frank, QOO0O (Melanchthon-Schriften der
Stadt Bretten 5), 196-199
Vgl Irene Dingel, Bekenntnis und Geschichte. Funktion und Entwicklung des
tormatorischen Bekenntnisses 1 16.Jahrhundert, In LDona Melanchthoniana.
Festgabe für Heınz Scheible LU Geburtstag, hg. ohanna Loehr, 2001,
75-81
Vgl CORPVS Doctrinae Christianae. L)as iSt/ (‚antze Summa der rechten
Christlichen Lehre des heiligen Euangelij/ nach innhalt Golfelttlicher/ Propheti-
schen vnd Apostolischen Schrifften/ iın etliche Bu(ejcher richtig/ Gottselig/
vnd Christlich verfasset/ Durch den Ehrnwirdigen Herren Philippum Melantho-
116 Zu Nutz vnd anleitung der Ptarherrn VM Kirchendienern/ vnnd aller andern
Christlichen HaufsSwirten vnnd bekennern VIiIISCICI warhatfftigen Religion. Vnd
einem gezeugniß bestendiger nnd eintrechtiger Bekendtni(ß der reinen vnnd
ICIl Religion/ darbey dieser Churfu(e)rstlichen/ Sechssischen vnd Meißnischen
anden/ Schulen vnnd Kirchen/ nuhn her bifß 1n das dreißigst Jar/ ın allen
stucken vermaol{ejge der Augspurgischen Conftession/ mit (:‚ottes gnedigem bey
estandt vnd hultft geblieben vnd verharret sind/ wider aller Lu(e)gengeister/ VINEC-
gru(e)ndte alsche aufflag vnd beschwerung. Leipzigk Anno M.DDLX
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Luther und Melanchthon, die darüber zu neuen reformatorischen Auto- 
ritäten heranwuchsen. Aber auch die »consilia« der evangelisch gesinnten 
theologischen Fakultäten, insbesondere der Wittenbergs, spielten eine 
Rolle. Nach dem Tod Luthers und der -  ungerechtfertigten -  Diskreditie- 
rung Melanchthons sowie der Wittenberger Fakultät in den Kontroversen, 
die auf das sogenannte »Leipziger Interim« folgten, rückte immer mehr 
das an der Heiligen Schrift orientierte reformatorische Bekenntnis, ver- 
standen als Quintessenz des Wortes Gottes, Orientierung gebend in den 
Vordergrund12. Es wurde der Ort für die öffentliche und verbindliche For- 
mulierung von Glauben und Lehre. Dabei blieb die Aufeinanderzuordnung 
von lehrhafter Aussage -  »doctrina« -  und lebendigem, zum Einstimmen 
ermunterndem Bekennen -  »confessio« -  durchaus erhalten. Sie durch- 
zieht selbst noch die Erstellung von »Corpora Doctrinae« in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts, die als Sammlung von Bekenntnissen und 
Lehrschriften angesichts der theologischen Zersplitterung des Protestan- 
tismus in den nachinterimistischen Streitigkeiten normgebend für die 
konfessionelle Vereinheitlichung auf territorialer Ebene wirken sollten 
und so auch tatsächlich zur bekenntnismäßigen Homogenisierung beitru- 
gen. Das Bekenntnis war aber spätestens seit jenen Auseinandersetzungen 
auch zu einer konfessionellen Identitätsaussage geworden13. Die bekann- 
testen und wirkmächtigsten Corpora Doctrinae waren das Corpus Doc- 
trinae Philippicum, das, neben den drei altkirchlichen Symbolen, aussch- 
ließlich aus Melanchthonschriften bestand14, und das lutherisch ausge­

12 Vgl. Irene Dingel, Melanchthon und die Normierung des Bekenntnisses, in: Der 
Theologe Melanchthon, hg. v. Günter Frank, 2000 (Melanchthon-Schriften der 
Stadt Bretten 5), 196-199.

13 Vgl. Irene Dingel, Bekenntnis und Geschichte. Funktion und Entwicklung des re- 
formatorischen Bekenntnisses im 16. Jahrhundert, in: Dona Melanchthoniana. 
Festgabe für Heinz Scheible zum 70. Geburtstag, hg. v. Johanna Loehr, 2001, 
75-81.

14 Vgl. CORPVS Doctrinae Christianae. Das ist/ Gantze Summa der rechten waren 
Christlichen Lehre des heiligen Euangelij/ nach jnnhalt Go(e)ttlicher/ Prophet!־ 
sehen vnd Apostolischen Schrifften/ in etliche Bu(e)cher gantz richtig/ Gottselig/ 
vnd Christlich verfasset/ Durch den Ehrnwirdigen Herren Philippum Melantho- 
nem. Zu nutz vnd anleitung der Pfarherrn vnd Kirchendienern/ vnnd aller ändern 
Christlichen Haußwirten vnnd bekennem vnserer warhafftigen Religion. Vnd zu 
einem gezeugniß bestendiger vnnd eintrechtiger Bekendtniß der reinen vnnd wa- 
ren Religion/ darbey dieser Churfu(e)rstlichen/ Sechssischen vnd Meißnischen 
Landen/ Schulen vnnd Kirchen/ nuhn her biß in das dreißigst Jar/ in allen 
stucken vermo(e)ge der Augspurgischen Confession/ mit Gottes gnedigem bey- 
standt vnd hulff geblieben vnd verharret sind/ wider aller Lujejgengeister/ vnge- 
gru(e)ndte falsche aufflag vnd beschwerung....  Leipzigk . ..  Anno M.D.LX.
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richtete Konkordienbuch‘>, das 1n Form der Bekenntnisschritften der CVA:

gelisch-lutherischen Kırche bıs heute tortwirkt. uch der Calvinismus
versuchte mıt einer UrC. Jean-Francoı1s Salvard!® zusammengestellten
und VON Theodor Za geförderten »Harmaonıa Contessionum« eiıne VOCI-

gleichbare Bekenntnissammlung Zl schaffen!‘ die aber nicht zuletzt 4AUS

CGCründen der Einbindung des Calvinismus 1n die unterschiedlichsten poli-
tisch-gesellschaftlichen Lebensbedingungen nicht die Wirkung des Kon-
kkordienbuchs erreichte und nıe die Funktion eines Orpus Doctrinae EC7T-

1elt LDer VO  - Clauben un Lehre sahen €  w  ‘ die Kırchen der Ke-
tormation spatestens seit der zweıten Hälfte des 16.Jahrhunderts tindet
sich bıindend zusammengefasst 1mM Bekenntnis bzw. ın der ammlung VO  -

Bekenntnisschriften des »CCOrpus Doctrinae«, das deshalb als einNne „analo-
gy1a fidei« schließlich 1n den Rang eiıner sekundären, auslegenden Autoriıtät
neben die Heilige chrift trat Mıiıt eingeschlossen ın diese Samm-
lungen häufig auch Katechismen oder katechismusartige Texte, die ın
pädagogisch autbereiteter Form schon trüh vermitteln wollten, w as »e1ın
iglicher Christ Zu1 Not wWw1ssen soll« 18 Bıs ın uUuNsSeTEC Gegenwart hinein ha-
ben der Kleine un: TO Katechismus Luthers 1 lutherischen aum
und der Heidelberger Katechismus 1 reformierten Bereich diese Bedeu:-
tung der Vermittlung VO  - Grundzügen christlicher Lehre ausgeübt.

15 Vgl Christliche Widerholete einmule)tige Bekentnulf(e)s nachbe-
anter Churfu({e)rsten/ Fule)rsten vnd Stende Augspurgischer Confession/ vnd
derselben end des Buchs vnterschribnen Theologen Lehre vnd Glaubens: Miıt
angeheffter 1n (ottes Wort/ als der eiınıgen Richtschnur/ wolgegru{e)ndter CI-

kla{e)rung etlicher Artickel/ bey welchen nach artın Luthers seligen abster-
ben/ Disputation vnd Streit vorgefallen: Aus einhelliger vergleichung vnd betehl
obgedachter Churfu(e)rsten/ Fulelrsten vnd Stenden/ derselben Landen/ Kirchen/
Schulen vnd Nachkommen/ ZU vnterricht vnd WaINnNuUuNg in ruck vortertiget.
Tübingen 550
Salvard wWal VO:  - 1571—-1576 Pastor der ftranzösischen Flüchtliingsgemeinde ın
Frankfurt, Lrat annn VO  3 en{t AUSs das Konkordienwerk die ÖOffentlich-
keit un! wirkte VO  -} 582 als Prediger in astres ın Südftrankreich. Z7u seiner
Person un! Werk vgl Olivier Labarthe, Jean-Franco1s Salvard, miıiniıstre de l’evan-
gile (1530-1585). Vıe, et correspondance, 1n Memoires et documents 45
1979}‚ 345-450
Vgl Irene Dingel, Concordia CO  sa e öffentlichen Diskussionen das
lutherische Konkordienwerk Ende des 16.Jahrhunderts, L996 (Quellen un:
Forschungen ZU1 Reformationsgeschichte 63}, 2—14 darüber hinaus: Sal-
nar’s S1C| armon1a confessionum tide1i Das einhellige Bekenntnis der retormir-
fen Kirche aller Länder, bearb hg. ugus Ebrard, Barmen 1887

I8 Vgl artın Luther, Vorrede ZU Grofßen Katechismus, 1n BSLK, 3,37-—5 54,1
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richtete Konkordienbuch15, das in Form der Bekenntnisschriften der evan- 
gelisch-lutherischen Kirche bis heute fortwirkt. Auch der Calvinismus 
versuchte mit einer durch Jean-François Salvard16 zusammengestellten 
und von Theodor Beza geförderten «Harmonia Confessionum« eine ver־ 
gleichbare Bekenntnissammlung zu schaffen17, die aber -  nicht zuletzt aus 
Gründen der Einbindung des Calvinismus in die unterschiedlichsten poli- 
tisch-gesellschaftlichen Lebensbedingungen -  nicht die Wirkung des Kon- 
kordienbuchs erreichte und nie die Funktion eines Corpus Doctrinae er- 
hielt. Der Inhalt von Glauben und Lehre -  so sahen es die Kirchen der Re- 
formation spätestens seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts -  findet 
sich bindend zusammengefasst im Bekenntnis bzw. in der Sammlung von 
Bekenntnisschriften des «Corpus Doctrinae«, das deshalb als eine «analo- 
gia fidei« schließlich in den Rang einer sekundären, auslegenden Autorität 
neben die Heilige Schrift trat. Mit eingeschlossen waren in diese Samm- 
lungen häufig auch Katechismen oder katechismusartige Texte, die in 
pädagogisch aufbereiteter Form schon früh vermitteln wollten, was »ein 
iglicher Christ zur Not wissen soll«18. Bis in unsere Gegenwart hinein ha- 
ben der Kleine und Große Katechismus Luthers im lutherischen Raum 
und der Heidelberger Katechismus im reformierten Bereich diese Bedeu- 
tung der Vermittlung von Grundzügen christlicher Lehre ausgeübt.

15 Vgl. CONCORDIA Christliche Widerholete einmu(e)tige Bekentnu(e)s nachbe- 
nanter Churfu(e)rsten/ Fu(e)rsten vnd Stende Augspurgischer Confession/ vnd 
derselben zu end des Buchs vnterschribnen Theologen Lehre vnd Glaubens: Mit 
angeheffter/ in Gottes Wort/ als der einigen Richtschnur/ wolgegru(e)ndter er- 
kla(e)rung etlicher Artickel/ bey welchen nach D. Martin Luthers seligen abster- 
ben/ Disputation vnd Streit vorgefallen: Aus einhelliger Vergleichung vnd befehl 
obgedachter Churfu(e)rsten/ Fu(e)rsten vnd Stenden/ derselben Landen/ Kirchen/ 
Schulen vnd Nachkommen/ zum vnterricht vnd wamung in Druck vorfertiget. 
Tübingen 1580.

16 Salvard war von 1571-1576 Pastor der französischen Flüchtlingsgemeinde in 
Frankfurt, trat dann von Genf aus gegen das Konkordienwerk an die Öffentlich- 
keit und wirkte von 1582 an als Prediger in Castres in Südfrankreich. Zu seiner 
Person und Werk vgl. Olivier Labarthe, Jean-François Salvard, ministre de l'évan- 
gile (1530-1585). Vie, œuvre et correspondance, in: Mémoires et documents 48 
(1979)/ 345- 480.

17 Vgl. Irene Dingel, Concordia controversa. Die öffentlichen Diskussionen um das 
lutherische Konkordienwerk am Ende des 16. Jahrhunderts, 1996 (Quellen und 
Forschungen zur Reformationsgeschichte 63), 132-141. Vgl. darüber hinaus: Sal- 
nar's [sic] Harmonia confessionum fidei. Das einhellige Bekenntnis der reformir- 
ten Kirche aller Länder, neu bearb. u. hg. v. August Ebrard, Barmen 1887.

18 Vgl. Martin Luther, Vorrede zum  Großen Katechismus, in: BSLK, 553,37-554,1.
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Die Funktion der christlichen Obrigkeit als Waächter
über Bekenntnis Un Lehre

Von Relevanz für Lehrbildung und Lehrverpflichtung 1 Protestantismus
ın erster Linı:e Jjene Bekenntnisse, die eınen öffentlichen un!‘VOIem

OINZ.elen Status erlangten. Ihe zahlreichen, 1mM Zeitalter der Retormation
und auch och später entstehenden und ZU Teil eDenfalls e  ckten Priı-
vatbekenntnisse spielten dagegen, ber eiıne persönliche Rechenschaft des
aubens, ıne ehrmäßige Selbstverpflichtung oder auch ber eın apologe-
tisches Zeugnis des eigenen Standpunkts hinausgehend, keine Offtizi-
en Charakter erhielten Bekenntnisse un: die darin tormulierte Lehre
UrcC. ihre Verankerung 7zunächst 1n Kirchenordnungen, später zusätzlich ın
Corpora Doctrinae, die die jeweilige Verfassung der Kirchentümer und ihre
kontfessionelle Ausrichtung definierten. 1ese Entwicklung VO'  - reformato-
rischen Gemeinden Kontessionskirchen vollzog sich In den Strukturen
des trühmodernen Ständestaats, die für das Heilige Römische Reich deut-
scher atıon miıt seinen zahlreichen, ach politischer Selbstherrlichkeit
strebenden Territorien un!: Reichsstädten charakteristisc 11. Die 1-
uatıon wWwWAal eshalb 1er eıne grundlegend andere als etwa 1m übrigen uro-
DAd, wWw1e 7 R ın Frankreich die Entwicklung Z modernen
Flächenstaat mıiıt einem machtpolitischen Zentrum weıt fortgeschritten
Wal und sich der Protestantı]:smus scharter un: fast ununterbrochener
obrigkeitlicher Verfolgung ehr und verfassungsmäßfßig konstituieren
hatte!?. Im deutschen aum gegen hatten jene Obrigkeiten, die sich der
Retormation zuwandten, entscheidenden€l daran, dass reformatorisches
Bekenntnis, die Conftessio Augustana, und damit evangelische Lehre
verbindlich eingeführt wurde Sie VaIicnh CS etzten Endes auch, die Theologen
WIeE Johannes Bugenhagen (1485-1I 58), Andreas Osiander 11498-1 52}, an
1105 TeNZ (1 4400 — 70) oder A4AUSs der zweıten Reformatorengeneration Zı Ja
kob Andreae (1 8 — 90] 1n ihre Gebiete holten un: damit beauftragten, 1n
ihren Terrnıitorien kirchenordnend wirken. In den anschließend mıt türst-
lichem Privileg e  ckten und oftiziell erlassenen Kirchenordnungen WULI-

den sowochl die Tedenda als auch die Agenda verbindlich geregelt“. Ihe Er-

Zu den Entwicklungen ın Frankreich vgl die umtftassende Darstellung VO  - Ott-
lob VO  — Polenz, Geschichte des tranzösischen Calvinismus, Bde., Gotha
1857-1869, Neudr 1964, un: Emile Leonard, Hiıstolire generale du PrOtLeStLaN-
tisme, L’etablissement, Parıs 1961 1988, 2-149
Eın Überblick über die Kirchenordnungen der Retormationszeit tindet sich bei
Anneliese Sprengler-Ruppenthal, Art Kirchenordnungen I1/1, in IRE IS 1989),
670-—-703 Die exte ın kritischer Edition bietet Emil Sehling (Hg.}, Dıie evangeli-
schen Kirchenordnungen des Jahrhunderts, ıit, Le1ipzig 1902 ff

IL Die Funktion der christlichen Obrigkeit als Wächter 
über Bekenntnis und Lehre

Von Relevanz für Lehrbildung und Lehrverpflichtung im Protestantismus 
waren in erster Linie jene Bekenntnisse, die einen öffentlichen und vor allem 
offiziellen Status erlangten. Die zahlreichen, im Zeitalter der Reformation 
und auch noch später entstehenden und zum Teil ebenfalls gedruckten Pri- 
vatbekenntnisse spielten dagegen, über eine persönliche Rechenschaft des 
Glaubens, eine lehrmäßige Selbstverpflichtung oder auch über ein apologe- 
tisches Zeugnis des eigenen Standpunkts hinausgehend, keine Rolle. Offizi- 
eilen Charakter erhielten Bekenntnisse und die darin formulierte Lehre 
durch ihre Verankerung zunächst in Kirchenordnungen, später zusätzlich in 
Corpora Doctrinae, die die jeweilige Verfassung der Kirchentümer und ihre 
konfessionelle Ausrichtung definierten. Diese Entwicklung von reformato- 
rischen Gemeinden zu Konfessionskirchen vollzog sich in den Strukturen 
des frühmodemen Ständestaats, die für das Heilige Römische Reich deut- 
scher Nation mit seinen zahlreichen, nach politischer Selbstherrlichkeit 
strebenden Territorien und Reichsstädten charakteristisch waren. Die Si- 
tuation war deshalb hier eine grundlegend andere als etwa im übrigen Euro- 
pa, wo -  wie z.B. in Frankreich -  die Entwicklung zum modernen 
Flächenstaat mit einem machtpolitischen Zentmm weit fortgeschritten 
war und sich der Protestantismus unter scharfer und fast ununterbrochener 
obrigkeitlicher Verfolgung lehr- und verfassungsmäßig zu konstituieren 
hatte19. Im deutschen Raum dagegen hatten jene Obrigkeiten, die sich der 
Reformation zuwandten, entscheidenden Anteil daran, dass reformatorisches 
Bekenntnis, d. h. die Confessio Augustana, und damit evangelische Lehre 
verbindlich eingeführt wurde. Sie waren es letzten Endes auch, die Theologen 
wie Johannes Bugenhagen (1485-1558), Andreas Osiander (1498-1552), Johan- 
nes Brenz (1499-15 70) oder aus der zweiten Reformatorengeneration z.B. Ja- 
kob Andreae (1528-15 90 )in ihre Gebiete holten und damit beauftragten, in 
ihren Territorien kirchenordnend zu wirken. In den anschließend mit fürst- 
lichem Privileg gedruckten und offiziell erlassenen Kirchenordnungen wur- 
den sowohl die Credenda als auch die Agenda verbindlich geregelt20. Die Er-

19 Zu den Entwicklungen in Frankreich vgl. die umfassende Darstellung von Gott- 
lob von Polenz, Geschichte des französischen Calvinismus, 5 Bde., Gotha 
1857-1869, Neudr. 1964, und Emile G. Léonard, Histoire générale du protestan- 
tisme, t. II: L'établissement, Paris 1961 =1988, 82-149.

20 Ein Überblick über die Kirchenordnungen der Reformationszeit findet sich bei 
Anneliese Sprengler-Ruppenthal, Art. Kirchenordnungen Π/i,  in: TRE 18 (1989), 
670-703. Die Texte in kritischer Edition bietet Emil Sehling (Hg.), Die evangeli- 
sehen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, Bd. iff, Leipzig 1902 ff.
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stellung VO  an Kirchenordnungen setzte In der ege. einen Schlusspunkt
ter den langwierigen Prozess der inführung der Retormation. |D3TS Erstel-
Jung und Einführung VO  - ((orpora Doectrinae dagegen zielte auf die Fest-
schreibung eiNnes Bekenntnisstands innerhalb e1Nes Territorıums oder eıner
tadt und 1st deshalb charakteristisch jene Phase des spaten Jahrhun
derts, iın der sich der Protestantismus iın kontessionelle Richtungen zerglie-
derte SO entstanden Z (Lorpora octrinae, die ın iıhrem Lehrbestand eher
melanchthonisch oder aber eher lutherisch ausgerichtet elegent-
iıch wurde auch eiıne Kombination beider Richtungen verbindlich emacht
oder CS wurden Schriften Okaler Reformatoren integriert. uch 1er
CS die Obrigkeiten, die s$1e verbindlich machten und oft für die usamı-
menstellung der ın den unterschiedlichen (Corpora Doctrinae enthaltenen
Bekenntnisse un Schritften verantwortlich zeichneten*!. Diıese Entwick-
lung, die die Lehrbindung die Vollmacht politischer Entscheidungsträger
knüptte, hat sowohl theologische als auch historische Hintergründe. Beide
greifen CNg ineinander.

Die theologische Begründung dafür, dass die Wahrnahme VON Lehrver-
antwortung ın die anı der Obrigkeiten überging, hängt miıt den histori-
schen Bedingungen der Reformation 1n Deutschland.Dass sich
die Retormation VO  — den ın der altgläubigen TC herrschenden Auto-
rıtäten abgewandt hatte, bedeutete nıcht 1Ne Infragestellung
der kirchlichen Hierarchie, indem 113 den Unterschie: zwischen Klerus
und aılen 1m iınne des allgemeinen Priestertums einebnete, sondern viel-
mehr einen Bruch miıt der überkommenen Episkopalverfassun.
der Kirche, deren Spitze der römische Bischof stehen kam??
Zunächst hatte Luther mi1t seinen Y Thesen“ bekanntlic och die
kirchlichen Autoritäten appelliert und ihnen die Missstände angezeılgt.
SEeiINe Thesen z B sandte C_ den *Ür den Ablassvertrieb 1171 Reich VOI-
antwortlichen Erzbischof Albrecht VO.  5 Maınz und wandte sich auch ın
dieser Angelegenheit den Distriktsvikar des Augustinererem1tenor-
dens, ann Lang, seinen Ordensoberen, SOW1€e den Bischof VO  - Mag-

Zu den verschiedenen (Lorpora Doctrinae, ihrem Autfbau und ıhren Geltungsbe-
reichen vgl Dingel, Concordia CO  Sa, I5{, Heinrich Heppe/ (‚uStav Ka-
U, Orpus doctrinae, ın RE} 1898]), 293-298, un!: Paul Tschackert,
DIie Entstehung der lutherischen und retormierten Kirchenlehre Samnt ihren 1N-
nerprotestantischen (‚egensätzen, 1O1O, Neudr. 197/79, 61 3-620
Vgl Irene Dingel, Art Kirchenvertassung H, ın RGG* 2001), Sp
Vgl artın Luther, Disputatio PIO declaratione vırtut1is indulgentiarum. 31
tober 1517, 1: 1, 233-238.
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Stellung von Kirchenordnungen setzte in der Regel einen Schlusspunkt un- 
ter den langwierigen Prozess der Einführung der Reformation. Die Erstel- 
lung und Einführung von Corpora Doctrinae dagegen zielte auf die Fest- 
Schreibung eines Bekenntnisstands innerhalb eines Territoriums oder einer 
Stadt und ist deshalb charakteristisch für jene Phase des späten 16. Jahrhun- 
derts, in der sich der Protestantismus in konfessionelle Richtungen zerglie- 
derte. So entstanden z. B. Corpora Doctrinae, die in ihrem Lehrbestand eher 
melanchthonisch oder aber eher lutherisch ausgerichtet waren. Gelegent־ 
lieh wurde auch eine Kombination beider Richtungen verbindlich gemacht 
oder es wurden Schriften lokaler Reformatoren integriert. Auch hier waren 
es die Obrigkeiten, die sie verbindlich machten und oft sogar für die Zusam- 
menstellung der in den unterschiedlichen Corpora Doctrinae enthaltenen 
Bekenntnisse und Schriften verantwortlich zeichneten21. Diese Entwick- 
lung, die die Lehrbindung an die Vollmacht politischer Entscheidungsträger 
knüpfte, hat sowohl theologische als auch historische Hintergründe. Beide 
greifen eng ineinander.

Die theologische Begründung dafür, dass die Wahmahme von Lehrver- 
antwortung in die Hände der Obrigkeiten überging, hängt mit den histori- 
sehen Bedingungen der Reformation in Deutschland zusammen. Dass sich 
die Reformation von den in der altgläubigen Kirche herrschenden Auto- 
ritäten abgewandt hatte, bedeutete nicht nur eine bloße Infragestellung 
der kirchlichen Hierarchie, indem man den Unterschied zwischen Klerus 
und Laien im Sinne des allgemeinen Priestertums einebnete, sondern viel- 
mehr einen Bruch mit der gesamten überkommenen Episkopalverfassung 
der Kirche, an deren Spitze der römische Bischof zu stehen kam22. 
Zunächst hatte Luther mit seinen 95 Thesen23 bekanntlich noch an die 
kirchlichen Autoritäten appelliert und ihnen die Missstände angezeigt. 
Seine Thesen z. B. sandte er an den für den Ablassvertrieb im Reich ver- 
antwortlichen Erzbischof Albrecht von Mainz und wandte sich auch in 
dieser Angelegenheit an den Distriktsvikar des Augustinereremitenor- 
dens, Johann Lang, seinen Ordensoberen, sowie an den Bischof von Mag-

21 Zu den verschiedenen Corpora Doctrinae, ihrem Aufbau und ihren Geltungsbe- 
reichen vgl. Dingel, Concordia controversa, 15!, Heinrich Heppe/ Gustav Ka- 
werau, Art. Corpus doctrinae, in: RE3 4 (1898), S. 293-298, und Paul Tschackert, 
Die Entstehung der lutherischen und reformierten Kirchenlehre samt ihren in- 
nerprotestantischen Gegensätzen, 1910, Neudr. 1979, 613-620.

22 Vgl. Irene Dingel, Art. Kirchenverfassung ΙΠ, in: RGG4 4 (2001), Sp. 1315- 1327.
23 Vgl. Martin Luther, Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. 31. Ok- 

tober 1517, in: WA 1, 233-238.



deburg, Hıeronymus Schulz*+ Bereıts im re 520 aber richtete CI, ach-
dem die Reformunwilligkeit der kirchlichen Instanzen eutl1c WAar, mıiıt
se1ner chrift »An den christliıchen del deutscher Natıon VOoO  - des christ-
lichen tandes Besserung«“> eınen UIru: die weltlichen Autorıutäten.
Sie kamen HUL, angesichts des Versagens der eigentlich zuständigen Amt
strager, als „Notbischöfe« ın den 1C Luther konnte S1€e 1mM Sınne des
allgemeinen Priestertums der Gläubigen als „Mitchristen« und »Muitprie-
StEr« ansprechen un: 1E als »mitgeistlich, mitmächtig ın en ingen«
qualifizieren. Ihre Aufgabe sSe1 HNUN, einzugreiften. Und auch Melan-
chthon äaußerte sich hnlich ber die chrıstlıche Verantwortung der
rigkeit. Er chrieb ihr das Wächteramt berel Tateln der Zehn Gebote,
die »„Custodia utriusque tabulae« Nicht MNUur das geordnete Zusammen-
en der Menschen, wWw1e ın den Geboten his der genannten
Z weıten Taftel angesprochen wird, sollte 616e garantıeren, sondern gerade
auch das rechte Verhältnis des Menschen (xOtt, die rechte Ottes-
verehrung gemäfß den Geboten I1— der Ersten 421e gewährleisten“”. Le-

Aufgabe annn und soll S1eE als das vornehmste Glied der Kirche wahr-
nehmen, als »Praecıpuum membrum ecclesiae«. LDie Obrigkeit wurde da
mıiıt ZU Iräger der »C UTa religionis«, [ )as bedeutete, dass sich die jeweili-
CIl Obrigkeiten Fürsten bzw Landesherren 1n den verschiedenen l err1-
torıen oder Magistrate ın den freien Reichsstädten nıcht 1Ur die Ver-
antwortlichkeiten ihres politischen Herrscheramts 1mM 1C. auft das (r6-
meinwohl der Untertanen gebunden wussten, sondern sıch als Cilieder der
»COMMUNILO TUMM« auch ihre christlichen Pftlichten hinsichtlich
des geistlichen Wohlergehens der ihnen Anvertrauten hineingestellt
hen“® Denn dass das politische emeınwesen und das »COIDUS christia-
«« 418 deckungsgleiche Größen galten, wWäarl eiıne selbstverständliche
Vorstellung, die auch ın den freien Reichsstädten geteilt wurde. DIie

ıe Schreiben datieren VUÜ. ISI 11.11 I151/ un: 3.2.1518 Vgl Br
1, 1{ undı 38-140 S1e sind in deutscher Übersetzung abgedruckt bei
urt Aland, DiIie U Thesen Martın Luthers un! die Antänge der Retormation,
1983, 71—73, 74f und 761

Martın Luther, An den christlichen del deutscher atıon VO  — des christli-
hen Standes Besserung. 520, ın 6I 404-469

6, 413,30{.
Vgl Philipp Melanchthon artın Bucer, 15.3.1534, 111 2, Y.1175,
0-—7/7 Melanchthons Brietwechsel, 2, egesten, bearb He1nz Scheible,
1978, Nr 1420, 129 Vgl dazu Johannes Heckel, (_ura religionis IuSs iın
Ius C1rcap ın Kirchenrechtliche Abhandlungen 17/ IS Festschrift Ulrich
utzZ, 1938)}, 224-—-298, bes. 220

25 Vgl Heckel, (ura religionis, 2290—25)

deburg, Hieronymus Schulz24. Bereits im Jahre 1520 aber richtete er, nach- 
dem die Reformunwilligkeit der kirchlichen Instanzen deutlich war, mit 
seiner Schrift »An den christlichen Adel deutscher Nation von des christ- 
liehen Standes Besserung«25 einen Aufruf an die weltlichen Autoritäten. 
Sie kamen nun, angesichts des Versagens der eigentlich zuständigen Amt- 
sträger, als »Notbischöfe« in den Blick. Luther konnte sie im Sinne des 
allgemeinen Priestertums der Gläubigen als »Mitchristen« und »Mitprie- 
ster« ansprechen und sie als »mitgeistlich, mitmächtig in allen Dingen«26 
qualifizieren. Ihre Aufgabe sei es nun, einzugreifen. Und auch Melan- 
chthon äußerte sich ähnlich über die christliche Verantwortung der Ob- 
rigkeit. Er schrieb ihr das Wächteramt über beide Tafeln der Zehn Gebote, 
die »custodia utriusque tabulae« zu. Nicht nur das geordnete Zusammen- 
leben der Menschen, wie es in den Geboten 4 bis 10 der so genannten 
Zweiten Tafel angesprochen wird, sollte sie garantieren, sondern gerade 
auch das rechte Verhältnis des Menschen zu Gott, d. h. die rechte Gottes- 
Verehrung gemäß den Geboten 1-3 der Ersten Tafel gewährleisten27. Die- 
se Aufgabe kann und soll sie als das vornehmste Glied der Kirche wahr- 
nehmen, als »praecipuum membrum ecclesiae«. Die Obrigkeit wurde da- 
mit zum Träger der »cura religionis«. Das bedeutete, dass sich die jeweili- 
gen Obrigkeiten -  Fürsten bzw. Landesherren in den verschiedenen Terri- 
torien oder Magistrate in den freien Reichsstädten -  nicht nur an die Ver- 
antwortlichkeiten ihres politischen Herrscheramts im Blick auf das Ge- 
meinwohl der Untertanen gebunden wussten, sondern sich als Glieder der 
»communio sanctorum« auch in ihre christlichen Pflichten hinsichtlich 
des geistlichen Wohlergehens der ihnen Anvertrauten hineingestellt sa- 
hen28. Denn dass das politische Gemeinwesen und das »corpus christia- 
num« als deckungsgleiche Größen galten, war eine selbstverständliche 
Vorstellung, die auch in den freien Reichsstädten geteilt wurde. Die

24 Die Schreiben datieren vom 31.10.1517, 11.11.1517 und 13.2.1518. Vgl. WA Br 
1,110-112. 121f und138-!40. Sie sind in deutscher Übersetzung abgedruckt bei 
Kurt Aland, Die 95 Thesen Martin Luthers und die Anfänge der Reformation, 
1983, 71-73, 74f und 76f.

25 Vgl. Martin Luther, An den christlichen Adel deutscher Nation von des christli- 
chen Standes Besserung. 1520, in: WA 6, 404-469.

26 WA 6, 413,30f.
27 Vgl. Philipp Melanchthon an Martin Bucer, 15.3.1534, in: CR 2, Nr. 1175, 

710-713 u. Melanchthons Briefwechsel, Bd. 2, Regesten, bearb. v. Heinz Scheible, 
1978, Nr. 1420, 129. Vgl. dazu Johannes Heckei, Cura religionis -  lus in sacra -  
lus circa sacra, in: Kirchenrechtliche Abhandlungen 117/118 = Festschrift Ulrich 
Stutz, (1938), 224-298, bes. 229.

28 Vgl. Heckei, Cura religionis, 229-255.
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„Staatskırchlich« gepragte Retormation 1n Zürich z.B., chie auf eine »C1V1-
L4S christiana« hinzielte, ist 11UT auf dem Hintergrund dieser Kongruenz
VO  — politisch organısterter tadt und sichtbarer IC verstehen, 1n der
der 4Aaus den Bürgern vgewählte Magıstrat zugleic die Gemeinde repräasen-
tıert und eshalbh das Wort (jottes gebunden ist*” Der reformatorische
Appell der städtischen Prediger Z1Ng deshalb den jeweiligen Rat, VO  _

dem INan IW  '} dass siıch für die Verchristlichung des C(Ciemeinwe-
SCI15 einsetzen würde.

1eSses theologischer Perspektive egründete FEıntreten der christ-
lichen Obrigkeiten für die Reformation wurde reichsrechtlichem
Aspekt UrC. den SCHIEe des peyerer Reichstags Von 1526 bestärkt.
VDenn dieser Abschied stellte jedenfalls interpretierten C555 die C VallXC-
ıschen Stände die Durchführung der Retormation 1ın das Ermessen der
jeweiligen Obrigkeiten. Hıer Wal nämlich der Beschluss gefasst worden,
dass jeder Reichsstand, Kurfürsten, Fursten un! freie Städte, miıt dem
Luther achtenden und die Durchführung der Retftormation tr.
stellenden Ormser Edikt VON 1521 s{ vertahren sollte, »WIe eın jeder sol-
ches (‚oOtt und kayserl Majestät hottet und erantwor-
ten« 20 amı begann ganz allmählich die Konsolidierung der Retormati-
U:  f die 1ın der Folgezeit uUurC weıtere ahnlıche politische ompromi1sse
des Kalsers mıiıt den retormatorisch gesınnten Fürsten betördert wurde.

Auf diesem Hintergrun: 1st verstehen, wWeCin die Kirchenordnun-
CIl oft auf den Eınsatz, Ja Us: die Pflicht eıner christlichen Obrigkeit
hinwiesen, für den Schutz des Predigtamts, die Aufrichtung rechter ere-
monı:.en, die Erhaltung der Zucht .a4a. sorgen®‘. Fine reichsrechtliche
rundlage für diese theologisc. und historisch egründeten Entwicklun-
BCIIL, die die evangelischen Obrigkeiten eine Schutzfunktion für 1ne his
ın 4ls Haresie geltende und ımmer wieder Von erfolgung edronte
re geste hatten, brachten allerdings erst der Passauer Vertrag VO  —_

5 und VOT em der Augsburger Religionsftriede dem Jahr S1e

Tur Reformation 1n Zürich vgl die Darstellung VOon Ulrich Gäbler, Huldrych
Zwingli. Fkıne Einführung 1n se1n Leben und seiın Werk, 1983
Neue un: vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede 2, Frankfurt/M
174/7, 274, 7ıt nach Armın Kohnle, Reichstage der Reformationszeit, iın
IRE „ 1997], 46 Vgl darüber hinaus Raıiıner Wohlteil, DDer peyerer Reichstag
VO  - 526, ın Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte 43 1976), 5—2'

41 Vgl 7 B Melanchthons Vorrede Zur Mecklenburger Kirchenordnung 1552, in:
Melanchthons Brietwechsel, Bd 6, egesten, bearb Heınz che1ıble Walter
Thüringer, 19858, Nr 6460, 310, der die Kurpfälzische Kirchenordnung Otthein-
richs 56, 11 Die evangelischen Kirchenordnungen des Jahrhunderts, hg
Emil Sehling, Kurpfalz, 1969, 16
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»staatskirchlich« geprägte Reformation in Zürich z.B., die auf eine »civi- 
tas christiana« hinzielte, ist nur auf dem Hintergrund dieser Kongruenz 
von politisch organisierter Stadt und sichtbarer Kirche zu verstehen, in der 
der aus den Bürgern gewählte Magistrat zugleich die Gemeinde repräsen- 
tiert und deshalb an das Wort Gottes gebunden ist29. Der reformatorische 
Appell der städtischen Prediger ging deshalb an den jeweiligen Rat, von 
dem man erwartete, dass er sich für die Verchristlichung des Gemeinwe- 
sens einsetzen würde.

Dieses unter theologischer Perspektive begründete Eintreten der christ- 
liehen Obrigkeiten für die Reformation wurde unter reichsrechtlichem 
Aspekt durch den Abschied des Speyerer Reichstags von 1526 bestärkt. 
Denn dieser Abschied stellte -  so jedenfalls interpretierten es die evange- 
lischen Stände -  die Durchführung der Reformation in das Ermessen der 
jeweiligen Obrigkeiten. Hier war nämlich der Beschluss gefasst worden, 
dass jeder Reichsstand, d. h. Kurfürsten, Fürsten und freie Städte, mit dem 
Luther ächtenden und die Durchführung der Reformation unter Strafe 
stellenden Wormser Edikt von 1521 so verfahren sollte, »wie ein jeder sol- 
ches gegen Gott und kayserl. Majestät hoffet und vertraut zu verantwor- 
ten«30. Damit begann ganz allmählich die Konsolidierung der Reformati- 
on, die in der Folgezeit durch weitere ähnliche politische Kompromisse 
des Kaisers mit den reformatorisch gesinnten Fürsten befördert wurde.

Auf diesem Hintergrund ist es zu verstehen, wenn die Kirchenordnun- 
gen oft auf den Einsatz, ja sogar die Pflicht einer christlichen Obrigkeit 
hinwiesen, für den Schutz des Predigtamts, die Aufrichtung rechter Zere- 
monien, die Erhaltung der Zucht u.a.m. zu sorgen31. Eine reichsrechtliche 
Grundlage für diese theologisch und historisch begründeten Entwicklun- 
gen, die die evangelischen Obrigkeiten in eine Schutzfunktion für eine bis 
dahin als Häresie geltende und immer wieder von Verfolgung bedrohte 
Lehre gestellt hatten, brachten allerdings erst der Passauer Vertrag von 
1552 und vor allem der Augsburger Religionsfriede aus dem Jahr 15 5 5. Sie

29 Zur Reformation in Zürich vgl. die Darstellung von Ulrich Gäbler, Huldrych 
Zwingli. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk, 1983.

30 Neue und vollständigere Sammlung der Reichs-Abschiede ..., T. 2, Frankfurt/M. 
1747, 274, zit. nach Armin Kohnle, Art. Reichstage der Reformationszeit, in: 
TRE 28 (1997), 461. Vgl. darüber hinaus Rainer Wohlfeil, Der Speyerer Reichstag 
von 1526, in: Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte 43 (1976), 5-20.

31 Vgl. z.B. Melanchthons Vorrede zur Mecklenburger Kirchenordnung 1552, in: 
Melanchthons Briefwechsel, Bd. 6, Regesten, bearb. v. Heinz Scheible u. Walter 
Thüringer, 1988, Nr. 6460, 310, oder die Kurpfälzische Kirchenordnung Otthein- 
richs 1556, in: Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, hg. v. 
Emil Schling, Bd. 14: Kurpfalz, 1969, 116.
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stehen Ende e1Nes langen Rıngens zwischen den 11 Schmalkaldischen
Bund geeinten evangelischen Fürsten und dem altgläubigen Kalser, das
schließlich 1im Schmalkaldischen Krieg un! der anschließenden Fürsten-
revolte Karl gipfelte. ÜDer Augsburger Religionsfriede schrieh ‚WaTrT

den immer och wachen Wunsch ach Einheit 11 Glauben un:! wah
ICI Lehre einerseıts die Religionsspaltung 1m Reich fest und ieß damıit die
Wahrheitsirage unbeantwortet, rte aber andererseits einem dauer-
haften Ausgleich zwischen den gegensätzlichen Religionsparteien. T)azu
gehörte, dass in den retormatorischen Gebieten die VOIMN den Bischöten AUS$S-

geübte geistliche Jurisdiktion den Obrigkeiten übertragen wurde, dass
s$1e sich VON da ın all ihren afßnahmen ın kirchlichen usammenhän-
CI nicht mehr 1U auf göttliches ebot, sondern zusätzlich auf das
Reichsrecht beruftfen konnten. Es also die protestantischen T1g
keiten, die ftortan als Jräger der evangelischen Kirchengewalt ın ihren ler-
rıtorien fungierten. Passauer Vertrag und Augsburger Religionsfriede ste
ten SOom11 die recCc.  1i1chen Grundlagen für das Entstehen des landesherrli-
chen Kirchenregiments bereit, dessen Ausübung der Landesherr dann
1mmM allgemeinen Konsistorien oder Kirchenräte einsetzte Ist das I Jahr.
hundert brachte ıne allmähliche Erweichung dieser Strukturen.

HIT ittel ZUFr Wahrnahme VOTLIl Lehrverantwortung und
Lehrverpflichtung durch die CArıstliche Obrigkeit

Dass CS also die Obrigkeiten WAaflicCIIl, denen Lehrverantwortung und die
Ausübung VOon Lehrverpilichtung zukam, stand 1m und Jahrhundert
außer Z weitel Die ittel, die S1e einsetzten, diese Lehrverantwortung
wahrzunehmen und ihre Untertanen auf eine bestimmte, kontessione
gepragte Lehre verpflichten, betrafen ın erster ınıe die Instanzen, die
als Multiplikatoren der Lehre 1n rage kamen, die Beamtenschaft un:
das 17 kirchlichen Leben eingesetzte Gebrauchsschritttum Dies lässt
sich besonders gut bei Kontftessionswechseln beobachten, cdie ın der ZWwWeI1-
ten Hältfte des Jahrhunderts gehäuft vorkamen un! eın Land me1s VO

Luthertum Z Calvinismus rten. Obwohl der Augsburger Religions-
friede den Calvinismus ausschloss, hbte der ZUI1 Calvinismus übergehen-
de Landesherr das dort garantierte »1US reformationis« ın derselben umfas-
senden e1se U w1e die Augsburger Kontessionsverwandten, auf die sich
der Religionsfriede protestantischerseits eZ0g. In erster ınıe War ihm 4l}  b

der konfessionsspezifischen Verpflichtung seiner Landesbeamten elegen
SO wurden bei dem viermaligen Kontessionswechsel der Kurpftalz iınner-
halb VOI1 Jahren““ jeweils die kurfürstlichen Räte, ofprediger und Pfar-

stehen am Ende eines langen Ringens zwischen den im Schmalkaldischen 
Bund geeinten evangelischen Fürsten und dem altgläubigen Kaiser, das 
schließlich im Schmalkaldischen Krieg und der anschließenden Fürsten- 
revoke gegen Karl V. gipfelte. Der Augsburger Religionsfriede schrieb zwar 
gegen den immer noch wachen Wunsch nach Einheit in Glauben und wah- 
rer Lehre einerseits die Religionsspaltung im Reich fest und ließ damit die 
Wahrheitsfrage unbeantwortet, führte aber andererseits zu einem dauer- 
haften Ausgleich zwischen den gegensätzlichen Religionsparteien. Dazu 
gehörte, dass in den reformatorischen Gebieten die von den Bischöfen aus- 
geübte geistliche Jurisdiktion den Obrigkeiten übertragen wurde, so dass 
sie sich von da an in all ihren Maßnahmen in kirchlichen Zusammenhän- 
gen nicht mehr nur auf göttliches Gebot, sondern zusätzlich auf das 
Reichsrecht berufen konnten. Es waren also die protestantischen Obrig- 
keiten, die fortan als Träger der evangelischen Kirchengewalt in ihren Ter- 
ritorien fungierten. Passauer Vertrag und Augsburger Religionsfriede stell- 
ten somit die rechtlichen Grundlagen für das Entstehen des landesherrli- 
chen Kirchenregiments bereit, zu dessen Ausübung der Landesherr dann 
im allgemeinen Konsistorien oder Kirchenräte einsetzte. Erst das 19. Jahr- 
hundert brachte eine allmähliche Erweichung dieser Strukturen.

HL Mittel zur Wahrnahme von Lehrverantwortung und 
Lehrverpflichtung durch die christliche Obrigkeit

Dass es also die Obrigkeiten waren, denen Lehrverantwortung und die 
Ausübung von Lehrverpflichtung zukam, stand im 16. und 17. Jahrhundert 
außer Zweifel. Die Mittel, die sie einsetzten, um diese Lehrverantwortung 
wahrzunehmen und ihre Untertanen auf eine bestimmte, konfessionell 
geprägte Lehre zu verpflichten, betrafen in erster Linie die Instanzen, die 
als Multiplikatoren der Lehre in Frage kamen, d. h. die Beamtenschaft und 
das im kirchlichen Leben eingesetzte Gebrauchsschrifttum. Dies lässt 
sich besonders gut bei Konfessionswechseln beobachten, die in der zwei- 
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts gehäuft vorkamen und ein Land meist vom 
Luthertum zum Calvinismus führten. Obwohl der Augsburger Religions- 
friede den Calvinismus ausschloss, übte der zum Calvinismus übergehen- 
de Landesherr das dort garantierte »ius reformationis« in derselben umfas- 
senden Weise aus wie die Augsburger Konfessionsverwandten, auf die sich 
der Religionsfriede protestantischerseits bezog. In erster Linie war ihm an 
der konfessionsspezifischen Verpflichtung seiner Landesbeamten gelegen. 
So wurden bei dem viermaligen Konfessionswechsel der Kurpfalz inner- 
halb von 27 Jahren32 jeweils die kurfürstlichen Räte, Hofprediger und Pfar­
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rer SOWI1E€E Professoren und Lehrer ompiett ausgetauscht®. Und auch die
Bevölkerung mMusste sich selhbstverständlich umorlentleren. lDer bei der
Einführung der Retormation urc Kurfürst e1INriCc. 177} SE1INeTr Kirche-
nordnung für den Unterricht vorgesehene Katechismus des Johannes
Brenz®* wurde 1563 durch den Heidelberger Katechismus abgelöst. War

alle ZU Calvinismus tendierenden und sich deutlich ihm be
kennenden Kurtfürsten bemüht, 4UN politischen Gründen der Contftessio
Augustana (varlata] festzuhalten®, aber zugleic wurde die VO'  — dem ZuÜur-
cher Heinrich Bullinger ursprünglich als Privatbekenntnis erstellte Con-
fessio Helvetica poster10r 566 auf Veranlassung Friedrichs des Frommen
(HIT. } in Heidelberg Zu ruck gebracht®®. Sie CILAaNs bald darauf allgemei-

Geltung ın den calyınıstischen rchen Europas ulberdem wurden

Im Jahr 56 hatte Ottheinrich die Retormation 1n der Kurpfaiz eingeführt. Fried-
rich tührte als Nachi{folger Ottheinrichs seit 1559} das Land 1563 mi1t dem
Heidelberger Katechismus dem reitormierten Giauben Un wurde In den
ugen der Zeıtgenossen calvinistisch. Sein Sohn Ludwig begann 1576 muıt e1-
NnNeT behutsamen Relutheranisierung. br unterzeichnete nach langen Werbungs-
aktionen Jakob Andreaes schliefßlich die Konkordientormel. Als Ludwigs Bruder
Johann 2S1MIT die RegjJjerung 583 antrat, machte die Kurptalz wieder cCalvı-
nistisch. Im Dreißigjäihrigen Krıeg wurde die Ptalz rekatholisiert. CGienaueres
pfälzischen Geschichte hıetet Ludwig Häusser, Geschichte der Rheinischen
Pfialz nach ihren politischen, kirchlichen und literarischen Verhältnissen, Bde.,
Heidelberg I845, Neudr 1924, “1856, Neudr. 1978
Vgl Volker Press, Calvinismus und Territorialstaat, Zentralbehörden der KUur-
pfalz 59-1I1619, 1970 Kieler historische Studien 7}
Vgl Kirchenordnung, w1e mıiıt der christliıchen leere, heiligen SAC]  en und
cCeremonıen ın des durchleuchtigsten, hochgebornen ürsten un: herren, herrn
Ottheinrichs, pfaltzgraven bey Rhein, des heiligen römischen reichs ertzdruch-
SESSCH un: churfürsten, hertzogen ın Nidern- und Obernbayrn eicC. chur- und FÜr-
stenthumben gehalten wirdt [von 1556], Diıie evangelischen Kirchenordnun-
SCIl des Jahrhunderts, hg Emil Sehling EKO]|, 1 Kurpfalz, Tuübin-
XCI} 1969, 30—I 33, mi1t der Kirchenordnung, w1ıe mıt der christlichen lehre,

ın des herm Friderichs, churtürstenthum b bey Rhein gehalten wirdt vom
15 November 1563|, FEKO 1 342-368
Auft dem Augsburger Reichstag VO  — 566 hatte nämilich versucht, die KUur-
pfalz AUS dem Augsburger Religionsirieden auszuschließen. Vgl dazu ınsgesamt
Walter Hollweg, Der Augsburger Reichstag un:! se1ine Bedeutung für die
Entstehung der Retormierten Kirche und ihres Bekenntnisses, 1964 (Beiträge ZUI

Geschichte un: Lehre der retormierten Kırche 17)
Vgl dazu Endre Zsindely, Art Contessio Helvetica Postenor. In 1981]),
169-173, un! Ernst Koch, Di1e Theologie der Contftessio Helvetica Poster10or, 1968
(Beiträge ZUI Geschichte und Lehre der retormierten Kirche 27}

OI

rer sowie Professoren und Lehrer komplett ausgetauscht3à. Und auch die 
Bevölkerung musste sich selbstverständlich umorientieren. Der bei der 
Einführung der Reformation durch Kurfürst Ottheinrich in seiner Kirche- 
nordnung für den Unterricht vorgesehene Katechismus des Johannes 
Brenz34 wurde 1563 durch den Heidelberger Katechismus abgelöst. Zwar 
waren alle zum Calvinismus tendierenden und sich deutlich zu ihm he- 
kennenden Kurfürsten bemüht, aus politischen Gründen an der Confessio 
Augustana (variata) festzuhalten35, aber zugleich wurde die von dem Zür- 
eher Heinrich Bullinger ursprünglich als Privatbekenntnis erstellte Con- 
fessio Helvetica posterior 1566 auf Veranlassung Friedrichs des Frommen 
(III.) in Heidelberg zum Druck gebracht36. Sie errang bald darauf allgemei- 
ne Geltung in den calvinistischen Kirchen Europas. Außerdem wurden

32 Im Jahr 1556 hatte Ottheinrich die Reformation in der Kurpfalz eingeführt. Fried- 
rieh ΙΠ. führte als Nachfolger Ottheinrichs (seit 1559) das Land 1563 mit dem 
Heidelberger Katechismus dem reformierten Glauben zu und wurde so in den 
Augen der Zeitgenossen calvinistisch. Sein Sohn Ludwig VI. begann 1576 mit ei- 
ner behutsamen Relutheranisierung. Er Unterzeichnete nach langen Werbungs- 
aktionen Jakob Andreaes schließlich die Konkordienformel. Als Ludwigs Bruder 
Johann Casimir die Regierung 1583 an trat, machte er die Kurpfalz wieder calvi- 
nistisch. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Pfalz rekatholisiert. Genaueres zur 
pfälzischen Geschichte bietet Ludwig Häusser, Geschichte der Rheinischen 
Pfalz nach ihren politischen, kirchlichen und literarischen Verhältnissen, 2 Bde., 
Heidelberg 1845, Neudr. 1924,21856, Neudr. 1978.

33 Vgl. Volker Press, Calvinismus und Territorialstaat, Zentralbehörden der Kur- 
pfalz 1559-1619, 1970 (Kieler historische Studien 7).

34 Vgl. Kirchenordnung, wie es mit der christlichen leere, heiligen sacramenten und 
ceremonien in des durchleuchtigsten, hochgebornen fürsten und herren, herm 
Ottheinrichs, pfaltzgraven bey Rhein, des heiligen römischen reichs ertzdruch- 
sessen und churfürsten, hertzogen in Nidern- und Obernbayrn etc. chur- und für- 
stenthumben gehalten wirdt [von 1556], in: Die evangelischen Kirchenordnun- 
gen des XVI. Jahrhunderts, hg. v. Emil Sehling [= EKO], Bd. 14: Kurpfalz, Tübin- 
gen 1969, S. 130-133, mit der Kirchenordnung, wie es mit der christlichen lehre, 
. ..  in des herm Friderichs, . ..  churfürstenthumb bey Rhein gehalten wirdt [vom 
15. November 1563], in: EKO 14, 342-368.

35 Auf dem Augsburger Reichstag von 1566 hatte man nämlich versucht, die Kur- 
pfalz aus dem Augsburger Religionsfrieden auszuschließen. Vgl. dazu insgesamt 
Walter Hollweg, Der Augsburger Reichstag von 15 66 und seine Bedeutung für die 
Entstehung der Reformierten Kirche und ihres Bekenntnisses, 1964 (Beiträge zur 
Geschichte und Lehre der reformierten Kirche 17).

36 Vgl. dazu Endre Zsindely, Art. Confessio Helvetica Posterior. In: TRE 8 (1981), 
169-173, und Emst Koch, Die Theologie der Confessio Helvetica Posterior, 1968 
(Beiträge zur Geschichte und Lehre der reformierten Kirche 27).
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Lehre und kirchliche Handlungen durch die verbindliche Einführung eıner
Kirchenordnung geregelt. Ubhlich walr darüber hinaus der Austausch

lutherisch ausgerichteter Gesangbücher UrC: den Lobwasser-Psalter, e1-
573 erstellte metrische Übersetzung des Genter Psalters 1Ns Deutsche

Uurc den lutherischen Juristen Ambrosius Lobwasser (1 — I Im
Zuge der lutherischen Konfessionalisierung wiederum SOrgten die Obrig-
keiten VOT em ür die verbindliche Einführung des Konkordienbuchs
VOoO  - 550 Es wurden me1lst Theologenkommissionen gebildet, die UrcC
das Land elisten und Pfarrer, Lehrer und Protessoren ber Entstehung un:
Inhalt dieses (COrPUS Doctrinae intormierten. Mehrere tunden dauerte CS,
bis der gesamte lext der Konkordientorme verlesen WAar. Anschließend
galt CS unterschreiben. Wer sich nıcht dazu bereit fand, IMUusste das
Land verlassen. In diesem Zusammenhang hat die antilutherische Pole-
mik eiıner Pfarrfirau die Mahnung ihren Mann 1n den Mund gelegt:
»Schreib, ater, schreib, dass du bei der Pfarre bleihb«>/

Überhaupt die Obrigkeiten daran interessiert, die kontessionelle
Einheitlichkeit wahren. Dies lag ZU eınen begründet INn der Vorstel-
lung VO  - ihrem Wächteramt als Notbischöte ber die rechte Lehre und
VO ihrer Verantwortung $ür das ewıige Heil der ihnen VO  - (,oOtt ANvVvertrau-
ten ntertanen, das 11N1an ihnen 1n Analogie den alttestamentlichen KÖ-
nızen zuschrieb. Zum anderen Wäal 1a überzeugt, dass Abweichung VO  -
der als wahr erkannten und propaglerten re das Risiko gesell-
schaftlichen Unftfriedens und Aufruhrs ach sich ziehen würde. In diesen
Zusammenhang gehört eın Dekret VO April 573, das ın der tadt Dan-
Z1g für die Beibehaltung rechter re und die Erhaltung des kontessionel-
len Friedens SUISCIHL sollte Es appellierte die bürgerliche Pflicht der Wır-

und sah VOT, dass diese auf die Religion ihrer C(‚äste acht hätten un!
ohl Täufer als auch Calvinisten oder Zwinglianer den politischen Auto-
ıtaten meldeten®®. Denn solche potentiellen Unruhestifter wollte 111an

nicht dulden

A7 Vgl Werner-Ulrich Deetjen, Concordia ONCOFS Concordia 1SCOFTS. Zum Rın-
CN das Konkordienwerk 1M Sıden und mittleren esten Deutschlands, iın
Bekenntnis un: Einheit der Kirche. Studien ZU) Konkordienbuch, hg. artın
Brecht Reinhard Schwarz, 1980, 3323 Deetjen verweist datür auf Paul Drews,
Der evangelische Geistliche ın der deutschen Vergangenheit, 1905, Ahnlich
zıtiert uch bei Siegfried Wolgast, Philosophie in Deutschland zwischen Retor-
matıiıon und Aufklärung 50-—-1650, 41993, 43, hier nach (‚uStav Droysen, (ze-
schichte der Gegenreformation, Berlin 1893, Quelienmäßig lst das /ıtat Dbis:
her nıcht nachzuweisen.

Lehre und kirchliche Handlungen durch die verbindliche Einführung einer 
neuen Kirchenordnung geregelt. Üblich war darüber hinaus der Austausch 
lutherisch ausgerichteter Gesangbücher durch den Lobwasser-Psalter, ei- 
ne 1573 erstellte metrische Übersetzung des Genfer Psalters ins Deutsche 
durch den lutherischen Juristen Ambrosius Lobwasser (1515-1585). Im 
Zuge der lutherischen Konfessionalisierung wiederum sorgten die Obrig- 
keiten vor allem für die verbindliche Einführung des Konkordienbuchs 
von 1580. Es wurden meist Theologenkommissionen gebildet, die durch 
das Land reisten und Pfarrer, Lehrer und Professoren über Entstehung und 
Inhalt dieses Corpus Doctrinae informierten. Mehrere Stunden dauerte es, 
bis der gesamte Text der Konkordienformel verlesen war. Anschließend 
galt es zu unterschreiben. Wer sich nicht dazu bereit fand, musste das 
Land verlassen. In diesem Zusammenhang hat die antilutherische Pole- 
mik einer Pfarrfrau die Mahnung an ihren Mann in den Mund gelegt: 
»Schreib, Vater, schreib, dass du bei der Pfarre bleib«37.

Überhaupt waren die Obrigkeiten daran interessiert, die konfessionelle 
Einheitlichkeit zu wahren. Dies lag zum einen begründet in der Vorstel- 
lung von ihrem Wächteramt als Notbischöfe über die rechte Lehre und 
von ihrer Verantwortung für das ewige Heil der ihnen von Gott anvertrau־ 
ten Untertanen, das man ihnen in Analogie zu den alttestamentlichen Kö- 
nigen zuschrieb. Zum anderen war man überzeugt, dass Abweichung von 
der als wahr erkannten und propagierten Lehre stets das Risiko gesell- 
schaftlichen Unfriedens und Aufruhrs nach sich ziehen würde. In diesen 
Zusammenhang gehört ein Dekret vom April 1573, das in der Stadt Dan- 
zig für die Beibehaltung rechter Lehre und die Erhaltung des konfessionel- 
len Friedens sorgen sollte. Es appellierte an die bürgerliche Pflicht der Wir- 
te und sah vor, dass diese auf die Religion ihrer Gäste acht hätten und so- 
wohl Täufer als auch Calvinisten oder Zwinglianer den politischen Auto- 
ritäten meldeten38. Denn solche potentiellen Unruhestifter wollte man 
nicht dulden.

37 Vgl. Werner-Ulrich Deetjen, Concordia Concors -  Concordia Discors. Zum Rin- 
gen um das Konkordienwerk im Süden und mittleren Westen Deutschlands, in: 
Bekenntnis und Einheit der Kirche. Studien zum Konkordienbuch, hg. v. Martin 
Brecht u. Reinhard Schwarz, 1980, 333. Deetjen verweist dafür auf Paul Drews, 
Der evangelische Geistliche in der deutschen Vergangenheit, 1905, 57. Ähnlich 
zitiert auch bei Siegfried Wolgast, Philosophie in Deutschland zwischen Refor- 
mation und Aufklärung 1550-1650, 21993, S. 43, hier nach Gustav Droysen, Ge- 
schichte der Gegenreformation, Berlin 1893, 123. Quellenmäßig ist das Zitat bis- 
her nicht nachzuweisen.
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LDie obrigkeitlichen Maißhnahmen zielten aber auch darauf, Leben und
Frömmigkeit der Gemeinden und des Einzelnen der VO  m} iıhr VEerantiwOOr-

und bindend eingeführten Lehre auszurichten. Von calvinistischer
Seıite AUS z B wart 1114l nämlich der Iutherischen Retormation VOL, die
Umsetzung VONN Te und Bekenntnis ın die konkreten Lebensvollzüge
der Kirche nıcht konsequent vollzogen en ıne solche KOn-
fessionalisierung der Frömmigkeit konnte einem Teil ber das (ie-
brauchsschrifttum, WwW1€e Gesangbücher un!: Katechismen, verlauten, aber
nicht 1980808 Gestaltungsmöglichkeiten lagen VOT em bei den ıten und
ebräuchen SOWI1E dem entsprechend verwendeten era uch 1er 1st
wieder der Konfessionswechsel Z Calvinismus besonders aussagekräf-
tig DIe och dem alten Glauben geweihten und VOo Luthertum
beibehaltenen Altäre und Tauifsteine wurden bei Eintführung des refOr-
1erten Bekenntnisses durch eintache Tische und Becken ersetzt Bilder,
Orgeln, Lichter un: liturgische Gewänder wurden abgeschattt. eım
Abendmahl führte 1114A71 1n Anlehnung das biblische Zeugn1s das TOt-
brechen eın der Oblate benutzte I1a  - einfaches Brot, sowohl
Transsubstantiations- als auch Realpräsenzvorstellungen entgegenzZUWITrF-
ken, und des Kelches kam e1ın normales Weinglas ZU Eınsatz Im
Vollzug des Tautsakraments verzichtete 1Nan auf den EXOTrZ1Smus, der
schon 1ın der en Kirche üblich ach Iutherischem Verständnis den
Herrschaftswechse 1m en des U als Mensch 1ın Gotteskind-
schaift stehenden Täuflings symbolisierte, während 141 auf der (egensel-

darauf pochte, dass sich eiıne weder VOoNn Christus och 1n der He1-
igen Schrift befohlene Zeremonie handele®. Und auch dem Tauf-
verständnis des Calvinismus Wäalr der Exorzismus nicht adäquat.

Vgl Christoph Hartknoch, Preussische Kirchen=Historia/ Darınnen Von E1N-
führung der Christlichen Religion ın diese Lande/ WI1IeE uch VO  — der Conservatiı-
U Fortpflanzung/ Reformation un!: dem heutigen Zustande derselben austühr-
lich gehandelt wird Nehbhst vielen denckwürdigen Begebenheiten/ sich bıils
diese Zeiten 1n dem Kirchen=Wesen daselbst zugetragen/ Aus vielen gedruckten
un geschriebenen Dokumenten, nicht allein den Inwohnern dieser Lande/ “()I1-

dern uch I} der BENAUCH (LOonnexion de{(ß$ Geschichts=Wesens/ allen eut-
schen gut/ miıt sonderbarem Flei(ß ZUSÄI'I'III‘ICII Frankturt/M.
Le1ipz1ig 1686, 745 Hıer ist VU!  - ‚Sakramentschwärmern: die ede
Vgl Johann Christott Beckmann, Hiıistorie Les Ful(elrstenthums Anhalt Von des
“CI] Alten Einwohnern un:! einıgen annoch verhandenen Aiten Monumenten/
Natürlicher Bütigkeit/ Eintheilung/ Flüssen/ Stäten/ Flecken un: Dörtern/
Fürstl. Hoheit/ Geschichten der Fürst] . Personen/ Religions=Handlungen/ urst-
lichen Minıstris, Adelichen Geschlechtern/ Gelehrten/ un! andern ürger=S5tan-
des Vornehmen Leuten, Theil 1-VII, Zerbst 1 710- 1716, Teil, 128

Die obrigkeitlichen Maßnahmen zielten aber auch darauf, Leben und 
Frömmigkeit der Gemeinden und des Einzelnen an der von ihr verantwor- 
teten und bindend eingeführten Lehre auszurichten. Von calvinistischer 
Seite aus z.B. warf man nämlich der lutherischen Reformation vor, die 
Umsetzung von Lehre und Bekenntnis in die konkreten Lebensvollzüge 
der Kirche nicht konsequent genug vollzogen zu haben. Eine solche Kon- 
fessionalisierung der Frömmigkeit konnte zu einem Teil über das Ge- 
brauchsschrifttum, wie Gesangbücher und Katechismen, verlaufen, aber 
nicht nur. Gestaltungsmöglichkeiten lagen vor allem bei den Riten und 
Gebräuchen sowie dem entsprechend verwendeten Gerät. Auch hier ist 
wieder der Konfessionswechsel zum Calvinismus besonders aussagekräf- 
tig. Die noch unter dem alten Glauben geweihten und vom Luthertum 
beibehaltenen Altäre und Taufsteine wurden bei Einführung des refor- 
mierten Bekenntnisses durch einfache Tische und Becken ersetzt. Bilder, 
Orgeln, Lichter und liturgische Gewänder wurden abgeschafft. Beim 
Abendmahl führte man in Anlehnung an das biblische Zeugnis das Brot- 
brechen ein. Statt der Oblate benutzte man einfaches Brot, um sowohl 
Transsubstantiations- als auch Realpräsenzvorstellungen entgegenzuwir- 
ken, und statt des Kelches kam ein normales Weinglas zum Einsatz. Im 
Vollzug des Tauf Sakraments verzichtete man auf den Exorzismus, der -  
schon in der Alten Kirche üblich -  nach lutherischem Verständnis den 
Herrschaftswechsel im Leben des nun als neuer Mensch in Gotteskind־ 
schaft stehenden Täuflings symbolisierte, während man auf der Gegensei־ 
te darauf pochte, dass es sich um eine weder von Christus noch in der Hei- 
ligen Schrift sonst befohlene Zeremonie handele39. Und auch dem Tauf- 
Verständnis des Calvinismus war der Exorzismus nicht adäquat.

38 Vgl. Christoph Hartknoch, Preussische Kirchen=Historia/ Darinnen Von Ein- 
fühmng der Christlichen Religion in diese Lande/ wie auch von der Conservati- 
on, Fortpflanzung/ Reformation und dem heutigen Zustande derselben ausführ־ 
lieh gehandelt wird. Nebst vielen denckwürdigen Begebenheiten/ so sich biß an 
diese Zeiten in dem Kirchen=Wesen daselbst zugetragen/ Aus vielen gedruckten 
und geschriebenen Dokumenten, nicht allein den Jnwohnem dieser Lande/ son- 
dem auch wegen der genauen Connexion deß Geschichts־Wesens/ allen Teut- 
sehen zu gut/ mit sonderbarem Fleiß zusammen getragen ..., Frankfurt/M. u. 
Leipzig 1686, 748. Hier ist von >Sakramentschwärmem‘ die Rede.

39 Vgl. Johann Christoff Beckmann, Historie Des Fu(e)rstenthums Anhalt Von des- 
sen Alten Einwohnern und einigen annoch verhandenen Alten Monumenten/ 
Natürlicher Bütigkeit/ Eintheilung/ Flüssen/ Stäten/ Flecken und Dörfern/ 
Fürstl. Hoheit/ Geschichten der Fürstl. Personen/ Religions=Handlungen/ Fürst- 
liehen Minis tris, Adelichen Geschlechtern/ Gelehrten/ und ändern Bürger־ S tan- 
des Vornehmen Leuten, Theil I־VII, Zerbst 17101716 ־, VI. Teil, 128.
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der 1lat waren die inführung des Brotbrechens und die Autgabe des
Tautexorzismus 1ın der ege. außere Indikatoren für den Wechsel e1ines
Jerritoriıums ZUXI calvinistischenTe SO ieß Fürst Johann eorg VO  - An-
halt eigens 1mMm Jahre eın Tautbüchleinenund einführen“®
em Superintendenten wurden davon viele Exemplare zugestellt, W1€
rtchen ın SE1INEeM prenge. vorhanden Dazu erging der türstliche Be-
fehl, dass sich die astoren bei ihren Superintendenten einzutinden hätten.
1ese ollten »IN1t ihnen der Abschaffung SC des Exorzismus| halber
treundlich reden/ einem iedweden we1ı Exemplaria des Tauff=Bufl(elch-
leins u(e)berantworten/ und vermelden/ da{iß ec1 Olches bei der Kır-
chen behalten/ und sSe1INe Zuhof(ejlrer hieraus treulich unterrichten/ auch
achbeschehenen Unterricht den Exorcıiısmum galeintzlich tallen lassen«“'
Die Verweigerer ollten den Hoft gesandt werden, dort ihre .TUN!
Vvorzuftragen. Wer keine überzeugenden egenargumente AUS der eiligen
Schnift anzuführen hatte wobei stillschweigend V  IZ W:  y dass
nichts Stichhaltiges gebe IMUSSfE mıiıt Entlassung rechnen. Auf diese We1l1-

verlor der nicht anpassungsbereite, lutherisch gesinnte Johann Arndt, da
mals Ptarrer in Badeborn, 1mm Jahr Sse1InNn Amt+* Er wechselte ach ued:
linburg.

Tauffbuf{elchlein/ Fu{elr die Kırchen 1m Fu(elrstenthumb Anhaldt/ Mit 1Zz6-

lung etlicher Hochwichtigen vrsachen/ waruleim der “EXOFrC1ISMUS abgeschafftt.
Daneben uch der Nothwendige TOS erkleret wird/ {e}r die bekule|)mmerten
Eltern/ denen jre Kinder/ ehe S1e olennen ZUI Taulffe gebracht werden/ aAb-
sterben/ das s1e darum b nıcht verloren/ 1e]1 weni1ger die Frucht iın Multterleibe
tu{e)r des Teutffels leibeigen/ Sondern {e)r gliedmasse der Christlichen Kirchen/
warhalftig halten. Alles mıiıt (‚ottes Wort/ oh; jemandes nachtheil/ trewlich
Verwaretlt vnd bekrefftiget. 0.0) ' Zerbs 1590 utor der Schrift wafr wohil der
haltinische Theologe Wolfgang Amling.

41 Beckmann, Hıstorıie, Teil, I2  OO
Dazu hat Arndt tolgende Erklärung abgegeben: „Weil meın (:ewissen hierinn BC-
fangen/ da{iß die Orthodoxi Patres VOTI Dreitzehen hundert Jahren den EXOTrCIS-
INU: ZUT Taute geordnet/ un: dardurch ıne Universalis Ceremonila totıus
Orthodoxae Ecclesiae worden; Welchen 1E uch VECIO Scriptu-

b  IN uch miıt nichten ıne C eremon1a ımp1a 1St; uch ich der Kır-
hen (;ottes und der hertzlieben Fule)rstlichen Jungen Herrschaft nichts HC-
ben Kann; uch keine Ursache allen mMein (‚ewissen befriedigen kann SO
hıtte ich unterthale)nig un! demuf(e)lthiglich/ meın Gnaj(eldiger Fulelrst un!: Herr
wolle M1r ıIn Gnaden nıcht verdencken/ ich hierinn nicht kann willigen/ un!:
stelle demnach meinem Gna({eldigen Ful{(e)rsten und Herrn unterthale)nig All-

heim/ nach ynaf{e)digen Getallen miıt mMIr handeln. Johannes dt Anhaltinus
IDanl proprıa Septembr. «« Zitiert nach Beckmann, Historie, Teil, 1209

In der Tat waren die Einführung des Brotbrechens und die Aufgabe des 
Taufexorzismus in der Regel erste äußere Indikatoren für den Wechsel eines 
Territoriums zur calvinistischen Lehre. So ließ Fürst Johann Georg von An- 
halt eigens im Jahre 15 90 ein neues Taufbüchlein drucken und einführen40. 
Jedem Superintendenten wurden davon so viele Exemplare zugestellt, wie 
Kirchen in seinem Sprengel vorhanden waren. Dazu erging der fürstliche Be- 
fehl, dass sich die Pastoren bei ihren Superintendenten einzufinden hätten. 
Diese sollten »mit ihnen der Abschaffung [sc. des Exorzismus] halber 
freundlich [...] reden/ einem iedweden zwei Exemplaria des Tauff=Bu(e)ch- 
leins [...] u(e)berantworten/ und [...] vermelden/ daß er solches bei der Kir- 
chen behalten/ und seine Zuho(e)rer hieraus treulich unterrichten/ auch 
nach beschehenen Unterricht den Exorcismum ga(e)ntzlich fallen lassen«41. 
Die Verweigerer sollten an den Hof gesandt werden, um dort ihre Gründe 
vorzutragen. Wer keine überzeugenden Gegenargumente aus der Heiligen 
Schrift anzuführen hatte -  wobei stillschweigend vorausgesetzt war, dass es 
nichts Stichhaltiges gebe -, musste mit Entlassung rechnen. Auf diese Wei- 
se verlor der nicht anpassungsbereite, lutherisch gesinnte Johann Arndt, da- 
mais Pfarrer in Badebom, im Jahr 1590 sein Amt42. Er wechselte nach Qued- 
linburg.

40 Vgl. Tauffbujejchlein/ Fu(e)r die Kirchen im Fu(e)rstenthumb Anhaldt/ Mit erze- 
lung etlicher Hochwichtigen vrsachen/ warn(e)mb der Exorcismus abgeschafft. 
Daneben auch der Nothwendige Trost erkleret wird/ fu(e)r die beku(e)mmerten 
Eltern/ denen jre Kinder/ ehe sie ko(e)nnen zur H. Tauffe gebracht werden/ ab- 
sterben/ das sie darumb nicht verloren/ Viel weniger die Frucht in Mutterleibe 
fu(e)r des Teuffels leibeigen/ Sondern fu(e)r gliedmasse der Christlichen Kirchen/ 
warhafftig zu halten. Alles mit Gottes Wort/ ohn jemandes nachtheil/ trewlich 
verwaret vnd bekrefftiget. o.O. [Zerbst] 1590. Autor der Schrift war wohl der an- 
haltinische Theologe Wolfgang Amling.

41 Beckmann, Historie, VI. Teil, 128.
42 Dazu hat Arndt folgende Erklärung abgegeben: »Weil mein Gewissen hierinn ge- 

fangen/ daß die Orthodox! Patres vor Dreitzehen hundert Jahren den Exorcis- 
mum zur H. Taufe geordnet/ und dardurch eine Universalis Ceremonia totius 
Orthodoxae Ecclesiae worden; Welchen sie auch ex mente & vero sensu Scriptu- 
rae genommen: Auch mit nichten eine Ceremonia impía ist; auch ich der Kir- 
chen Gottes und der hertzlieben Fu(e)rstlichen Jungen Herrschaft nichts verge- 
ben kann; Auch keine Ursache unter allen mein Gewissen befriedigen kann: So 
bitte ich untertha(e)nig und demu(e)thiglich/ mein Gna(e)diger Fu(e)rst und Herr 
wolle mir in Gnaden nicht verdencken/ daß ich hierinn nicht kann willigen/ und 
stelle demnach meinem Gna(e)digen Fu(e)rsten und Herrn untertha(e)nig an- 
heim/ nach gna(e)digen Gefallen mit mir zu handeln. Johannes Arndt Anhaltinus 
manu propria 10. Septembr. 1590.« Zitiert nach Beckmann, Historie, VI. Teil, 129.
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1ese Ma{fißhnahmen dienten dazu, 1m Leben der Gemeinde die konse-
quente Aufgabe selbst och der etzten Spuren altgläubiger Frömmigkeit
herbeizuführen, die das Luthertum als iaphora ZU) Teil durchaus im
Einklang mı1t sSEe1INeET retormatorischen TE hatte dulden können. Die ab-
geschafften Zeremonıen und eine weıtere Ritenvielftfalt wurden aber WIe-
der eingeführt, wWenn sich eın Landesherr dazu entschloss, ZUM Kathaoli-
Z1SMUS konvertieren. Solche Konversionen wurden 1m Zuge rfolgrei-
cher Gegenreformationen Ende des Jahrhunderts äufig.

Die usübung VO  3 Lehrverantwortung durch die Obrigkeiten und die
entsprechende Verpflichtung des Volkes wirkte sich 1 usammenhang
mıiıt der UIS1IC. ber die römmigkeit auch auf ethisches Verhalten, auf
Sitte und Moral du  N SO konnten konkrete kirchenordnende estimmun-
CIl miıt Zuchtmaißnahmen einhergehen, die eın Landesherr freilich auch
gezielt ZuI gesellschaftlichen Disziplinierung SeE1NESs Untertanenverbandes
einzusetzen vermochte. och 1mM 18. Jahrhundert bei vorsätzlicher
Verachtung des Gottesdienstes mıt einer obrigkeitlic: verordneten Straftfe

rechnen. SO te erzZog Carl Vomn Braunschweig-Wolfenbüttel {
4—JI 780, Herzog) beispielsweise denjenigen seınen Landes-

kindern e1in trafge VO alern d  p die kirchlichen Fejertagen all
täglichen Verrichtungen nachgingen, w1e etwa backen, brauen, schlachten
oder einsalzen. uch der An- und Abtransport VOIl 1ler onntagen soll.

geahnde werden: mıiıt Talern IDITS hatte der Brauherr zahlen. Den
Braumeiıister rwartete drei Tage 1MmM Gefängnis bei Wasser und Brot®

Die Ausübung der Lehrverantwortung durch die Obrigkeiten wurde 4ller-
dings nicht allseits unwidersprochen hingenommen. Die heftigsten Gegner
dieses VOIN den politischen Autorıtäten ausgeübten »IS ın AaCTAa« 1mM
16 Jahrhundert die Anhänger des Matthias Flacius Illyricus, die SOSCNANMN-
ten Flacianer. S1e plädierten VOI lem 1mM 505 adiaphoristischen Streit e1n-
inglic für die Freiheit der Kirche VO  3 obrigkeitlichen Maßnahmen“* die

Kurt Nowak, Geschichte des Christentums Deutschland. Religion, Politik
und Gesellschaft VO Ende der Aufklärung his ZU)7 Miıtte des ahrhunderts, 199,
Dabe:i gilt beachten, ass die Flacianer nıiıcht 1mM modernen Sinne für ıne SC-
nerelle Irennung VO  - Kirche un: Staat eintraten. Ihr Anliegen zielte her darauf,
da die Obrigkeit, deren FEiıntreten für die wahre Lehre un: die wahre Glaubens-
gemeinschaft bzw Kirche r'nan durchaus hochschätzte, sıch nicht dort e1tungs-
funktionen anmadfßte, S1e ıhr nıicht zustanden. Verschiedene Beispiele eines
solchen Widerstands werden aufgezeigt Von Hans Christoph Von Hase, Die (e-
stalt der Kirche Luthers. Der contessionis 1mMm Kampf des Matthias Flacius

das nNnterım VO  - 548, 1940 Vgl außerdem artın Kruse, Speners Kritik
landesherrlichen Kirchenregiment un! iıhre Vorgeschichte, 19/I1 (Arbeiten

ZUI Geschichte des Pıetismus 10), 5/—-/70.

Y

Diese Maßnahmen dienten dazu, im Leben der Gemeinde die konse־ 
quente Aufgabe selbst noch der letzten Spuren altgläubiger Frömmigkeit 
herbeizuführen, die das Luthertum als Adiaphora zum Teil durchaus im 
Einklang mit seiner reformatorischen Lehre hatte dulden können. Die ab- 
geschafften Zeremonien und eine weitere Ritenvielfalt wurden aber wie- 
der eingeführt, wenn sich ein Landesherr dazu entschloss, zum Katholi- 
zismus zu konvertieren. Solche Konversionen wurden im Zuge erfolgrei- 
eher Gegenreformationen gegen Ende des Jahrhunderts häufig.

Die Ausübung von Lehrverantwortung durch die Obrigkeiten und die 
entsprechende Verpflichtung des Volkes wirkte sich im Zusammenhang 
mit der Aufsicht über die Frömmigkeit auch auf ethisches Verhalten, auf 
Sitte und Moral aus. So konnten konkrete kirchenordnende Bestimmun־ 
gen mit Zuchtmaßnahmen einhergehen, die ein Landesherr freilich auch 
gezielt zur gesellschaftlichen Disziplinierung seines Untertanenverbandes 
einzusetzen vermochte. Noch im 18. Jahrhundert war bei vorsätzlicher 
Verachtung des Gottesdienstes mit einer obrigkeitlich verordneten Strafe 
zu rechnen. So drohte Herzog Carl von Braunschweig-Wolfenbüttel (I. 
1713-1780, 1735 Herzog) beispielsweise denjenigen unter seinen Landes- 
kindem ein Strafgeld von 20 Talern an, die an kirchlichen Feiertagen all- 
täglichen Verrichtungen nachgingen, wie etwa backen, brauen, schlachten 
oder einsalzen. Auch der An- und Abtransport von Bier an Sonntagen soll- 
te geahndet werden: mit 10 Talern. Die hatte der Brauherr zu zahlen. Den 
Braumeister erwarteten drei Tage im Gefängnis bei Wasser und Brot43.

Die Ausübung der Lehrverantwortung durch die Obrigkeiten wurde aller- 
dings nicht allseits unwidersprochen hingenommen. Die heftigsten Gegner 
dieses von den politischen Autoritäten ausgeübten »ius in sacra« waren im 
16. Jahrhundert die Anhänger des Matthias Flacius Illyricus, die sogenann- 
ten Flacianer. Sie plädierten vor allem im sog. adiaphoristischen Streit ein- 
dringlich für die Freiheit der Kirche von obrigkeitlichen Maßnahmen44, die

43 Vgl. Kurt Nowak, Geschichte des Christentums in Deutschland. Religion, Politik 
und Gesellschaft vom Ende der Aufklärung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, 1995,21.

44 Dabei gilt es zu beachten, dass die Flacianer nicht im modernen Sinne für eine ge- 
nerelle Trennung von Kirche und Staat eintraten. Ihr Anliegen zielte eher darauf, 
daß die Obrigkeit, deren Eintreten für die wahre Lehre und die wahre Glaubens- 
gemeinschaft bzw. Kirche man durchaus hochschätzte, sich nicht dort Leitungs- 
funktionen anmaßte, wo sie ihr nicht zustanden. Verschiedene Beispiele eines 
solchen Widerstands werden aufgezeigt von Hans Christoph von Hase, Die Ge- 
stak der Kirche Luthers. Der casus confessionis im Kampf des Matthias Flacius 
gegen das Interim von 1548, 1940. Vgl. außerdem Martin Kruse, Speners Kritik 
am landesherrlichen Kirchenregiment und ihre Vorgeschichte, 1971 (Arbeiten 
zur Geschichte des Pietismus io), 57-70.
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selhst wWEenn S1C sıch lediglich auf die Soßg!  en treigelassenen Mittel
dinge richteten aufgrund der VO  - iıhnen Zusammengehörigkeit
VO  w Bekenntnis und Zeremonıen Lehre un kirchlichem Leben die rechte
TE 11U! pervertlieren konnten

Daneben gab esS aber auch Versuche se1iteENS der Prediger die ihrer Me!1-
NUuNng ach rechte Lehre obrigkeitlicher utorisierung, also (ZU-

ACH unter der and einzuführen Fın Beispiel Aafur sind die Aktivitäten
des etrus Praetorius der 157 auft die Ptarrstelle der großen Ptarrkirche
anzıg beruten worden wWwWar Er egann, nachdem sich zunächst och
unauffällig verhalten hatte den Heidelberger Katechismus und den Lob-
asscI_I Psalter eimMi1ic. der ta| D indem CT Ge.
meindeglieder bei Hausbesuchen Zu beeinflussen suchte Er SC1 W UuSs-

StTE 14A1l berichten »ZUuU den Buf{elrgern die Hal(e)user gegangen/ ha
be| den Frauen und Jungfrauen/ WIC auch andern einfa{e)ltigen Leuten den
Heidelbergischen Catechismum und des Lobwassers Psalmen commendi-
rei, und dieses dem Vorwand/ weil die Lutherische Melodeyen
einfa(elltig walel)ren«">

Reaktionen auf die obrigkeitliche Ausübung VOTL

Lehrverantwortung Widerstand un Volksglaube

Soviel wWwWI1! auch Her Kirchenordnungen Mandate oder Dekrete
ber konkrete Maifßnahmen kontessionellen Gestaltung oder Umge-
staltung Jerriıtorıums /155CI {Sund schwierig 1St CS be:
tLimMmMen WIiC chnell un!: welchem Ausmafß sich das eintache Volk auf

Wechsel VOIN Bekenntnis und re bewusst inliefiß und tatsac.  1C
mM1 vollzog Predigten Lieder Katechismen Unterweıisung Schule und
Unıversıta volkstümliche Kontessionspolemik Druckschritten

jedenfalls och größerem Umfang als Begınn der Reformation
die Medien die ZU! Einflussnahme EINZESELZT werden konnten Tatsache
1ST dass sich das Volk demgegenüber nicht gleichgültig verhielt | D gab
ohl den Widerstand Neuerungen verbunden IN1t dem ewussten
Eıntreten für Bekenntnis und Lehre und damıiıt für die CISECNC konfessio-
ne ption als auch abergläubisch übersteigerte Anımaositäten die
UrCc. den kontessionellen Gegensatz aufgeheizt un aum och ehr
mäßig reifbar Beides lässt sıch 1Ur schwer voneinander rennen

Im ursprünglich lutherisch bzw melanchthonisc Oriıentlerte Fürsten-
uAnhalt War CS ZW ar ı1n den tädten gelungen den Calvinismus

45 Hartknoch Preussische Kirchen=Historia 721
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selbst, wenn sie sich lediglich auf die sogenannten freigelassenen Mittel- 
dinge richteten, aufgrund der von ihnen vertretenen Zusammengehörigkeit 
von Bekenntnis und Zeremonien, Lehre und kirchlichem Leben, die rechte 
Lehre stets nur pervertieren konnten.

Daneben gab es aber auch Versuche seitens der Prediger, die ihrer Mei- 
nung nach rechte Lehre jenseits obrigkeitlicher Autorisierung, also sozu- 
sagen unter der Hand einzuführen. Ein Beispiel dafür sind die Aktivitäten 
des Petrus Praetorius, der 1575 auf die Pfarrstelle der großen Pfarrkirche in 
Danzig berufen worden war. Er begann, nachdem er sich zunächst noch 
unauffällig verhalten hatte, den Heidelberger Katechismus und den Lob- 
wasser-Psalter heimlich in der Stadt zu propagieren, indem er seine Ge- 
meindeglieder bei Hausbesuchen zu beeinflussen suchte. Er sei -  so wus- 
ste man zu berichten -  »zu den Bu(e)rgem in die Ha(e)user gegangen/ [ha- 
be] den Frauen und Jungfrauen/ wie auch ändern einfa(e)ltigen Leuten den 
Heideibergischen Catechismum und des Lobwassers Psalmen commendi- 
ret, und dieses unter dem Vorwand/ weil die Lutherische Melodeyen gantz 
einfa(e)ltig wa(e)ren«45.

IV. Reaktionen auf die obrigkeitliche Ausübung von
Lehrverantwoitung -  Widerstand und Volksglaube

Soviel wir auch über Kirchenordnungen, Mandate oder Dekrete sowie 
über konkrete Maßnahmen zur konfessionellen Gestaltung oder Umge- 
staltung eines Territoriums wissen, so wenig und so schwierig ist es zu be- 
stimmen, wie schnell und in welchem Ausmaß sich das einfache Volk auf 
einen Wechsel von Bekenntnis und Lehre bewusst einließ und tatsächlich 
mit vollzog. Predigten, Lieder, Katechismen, Unterweisung in Schule und 
Universität sowie volkstümliche Konfessionspolemik in Druckschriften 
waren jedenfalls in noch größerem Umfang als zu Beginn der Reformation 
die Medien, die zur Einflussnahme eingesetzt werden konnten. Tatsache 
ist, dass sich das Volk demgegenüber nicht gleichgültig verhielt. Es gab so- 
wohl den Widerstand gegen Neuerungen, verbunden mit dem bewussten 
Eintreten für Bekenntnis und Lehre und damit für die eigene konfessio- 
nelle Option, als auch abergläubisch übersteigerte Animositäten, die 
durch den konfessionellen Gegensatz aufgeheizt und kaum noch lehr- 
mäßig greifbar waren. Beides lässt sich nur schwer voneinander trennen.

Im ursprünglich lutherisch bzw. melanchthonisch orientierten Fürsten- 
tum Anhalt z. B. war es zwar in den Städten gelungen, den Calvinismus zu

45 Hartknoch, Preussische Kirchen־Historia, 721.
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propagleren, aber auf dem Land und 1ın den Dörtern des Jandsässigen Adels
sah CS zallzZ anders AU.  N DIie Landbevölkerung machte gemeinsame Sache
mmı1ıt der Ritterschatft, die Anderungen ın Lehre und Zeremonien

opponı1eren. 1ese hatten sich 1n manchen Amtern weder durch
Zwangsmafßnahmen w1e den Austausch der Ptarrer och durch UÜberzeu-
gungsarbeit durchsetzen lassen. Im re 596 reichte die Ritterschaft e1-

Bittschrift den Füursten e1n Man wollte Abschatfung der euerun-
BCH und Beibehaltung des Lutherschen Katechismus. Fın Jahrzehnt späater
w arl die Lage nicht anders. 609 wurde dem Fürsten VOII©N mehr als 3 Adels
tamilien e1ıne erneutfe Supplik unterbreitet. Tatsächlic. gestattete der dar.
authin CISANSCHC Landtagsabschie: der Ritterschaft die Beibehaltung iu:
therischer Prediger und damıit das Verharren beim STAtus UJUO ante Te1NC.
w alr dies 11U! deshalb zustande gekommen, weil die Rıtterschaft dem Für-
sten ıhre Hıiılte be1 der Tilgung VON Schulden hatte+ DiIie Kontes-
s1O0nen mıt ihren konkurrierenden Lehren und Frömmigkeitstormen
usSsten jetzt miteinander umzugehen lernen. Tst 1644 versuchte Johann

das Luthertum wieder uneingeschränkt ZuUu[r Geltung bringen, INUSS-
aber auch eın »Simultaneum exercıti1um« 1n Zerbst zulassen“®

ErinnerungsSchrifft etlicher VOoO de]l vnd Stedten/ den Durchleuchtigen
Hochgebornen Ful(elrsten vnd Herrn/ Herrn Johann Georgen/ Fulelrsten AÄAn-
halt/ G'Ciraffen Ascanien/ HErrn Zerbst VM Bernburg/ eiCcC. amp darauft C 1 -

folgten onediger verantwortung vnd erklerung. Zerbst 1596 Die Schrift erlebte
ım darauffolgenden Jahr mıindestens drei Nachdrucke.
Die Ritterschatt hatte uch schon trüher 1171 (G‚EgeNZUSZ ıhrer tinanzıellen Un-
terstutzung verschiedentlich Religionsfreiheit zugesichert bekommen. azu
ınsgesamt Bertrams Geschichte des Hauses und Fuf{elrstenthums Anhalt,
fortgesetzt V  - Krause, Erster Theil, Halle 1780, 2368378 er Landtagsab-
schied enthäalt folgende KONZEeSS1ON!: »insonderheit aber, we:il WIr auf die VOon der
Ritterschaftft u(e)berreichte Supplication und folgendes Jags terneres Anbringen
[Wir Fulelrsten| Uns gnaleldig erklalelrt, da{ß ihre Ptarrherm ın Lehr un!
Leben unstraf(e)flich, 11 Gebrauchs ber des heiligen Abendmahls und Brod-
brechens sich noch nıcht allerdings bequemen kole)nnten, derowegen nıiıcht
removiıren, vielweniger uch den Unsern nicht geSsStatten, die VOT dem del Uun:
ihre Unterthanen 1N Religions= un: Gewissenssachen, ihnen hoch, be-
schweren sondern M1t denselben gnaleldig Geduld haben; Hingegen ber
u15 hinwieder versehen wollen, dafß S$1e uch Uns 1n 1ISCIIN fulelrstlichen un:
christlichen mte und (‚ewlssen kein 1e1 un!: Maaii geben begehren WT -

den«. Zugleich sollten sich die Pastoren ‚allen unchristlichen Schmähens un!:
Calumnierens enthalten:. Zitiert nach Bertram, Geschichte, 377

48 Vgl azu ausführlicher Bertram, Geschichte, 461-465 „»Simultaneum« meınt
die gemeinschatftlichen Rechte verschiedener Konfessionen öffentlichen Eıin-
richtungen.

propagieren, aber auf dem Land und in den Dörfern des landsässigen Adels 
sah es ganz anders aus. Die Landbevölkerung machte gemeinsame Sache 
mit der Ritterschaft, um gegen die Änderungen in Lehre und Zeremonien 
zu opponieren. Diese hatten sich in manchen Ämtern weder durch 
Zwangsmaßnahmen wie den Austausch der Pfarrer noch durch Überzeu- 
gungsarbeit durchsetzen lassen. Im Jahre 1596 reichte die Ritterschaft ei- 
ne Bittschrift an den Fürsten ein46. Man wollte Abschaffung der Neuerun- 
gen und Beibehaltung des Lutherschen Katechismus. Ein Jahrzehnt später 
war die Lage nicht anders. 1609 wurde dem Fürsten von mehr als 30 Adels- 
familien eine erneute Supplik unterbreitet. Tatsächlich gestattete der dar- 
aufhin ergangene Landtagsabschied der Ritterschaft die Beibehaltung lu- 
therischer Prediger und damit das Verharren beim status quo ante. Freilich 
war dies nur deshalb zustande gekommen, weil die Ritterschaft dem Für- 
sten ihre Hilfe bei der Tilgung von Schulden zugesagt hatte47. Die Konfes- 
sionen mit ihren konkurrierenden Lehren und Frömmigkeitsformen 
mussten jetzt miteinander umzugehen lernen. Erst 1644 versuchte Johann 
ΙΠ. das Luthertum wieder uneingeschränkt zur Geltung zu bringen, muss- 
te aber auch ein »simultaneum exercitium« in Zerbst zulassen48.

46 ErinnemngsSchrifft etlicher vom Adel vnd Stedten/ An den Durchleuchtigen 
Hochgebomen Fu(e)rsten vnd Herrn/ Herrn Johann Georgen/ Fu(e)rsten zu An- 
halt/ Graffen zu Ascanien/ HErm zu Zerbst vnd Bernburg/ etc. Sampt darauff er- 
folgten gnediger Verantwortung vnd erklemng. Zerbst 1596. Die Schrift erlebte 
im darauffolgenden Jahr mindestens drei Nachdrucke.

47 Die Ritterschaft hatte auch schon früher im Gegenzug zu ihrer finanziellen Un- 
terstützung verschiedentlich Religionsfreiheit zugesichert bekommen. Vgl. dazu 
insgesamt Ph. E. Bertrams Geschichte des Hauses und Fu(e)rstenthums Anhalt, 
fortgesetzt von J.C. Krause, Erster Theil, Halle 1780, 368-378. Der Landtagsab- 
schied enthält folgende Konzession: »insonderheit aber, weil wir auf die von der 
Ritterschaft u(e)berreichte Supplication und folgendes Tags ferneres Anbringen 
[Wir Fu(e)rsten] Uns gna(e)dig erkla(e)rt, daß ihre Pfarrherm so sonst in Lehr und 
Leben unstra(e)flich, wegen Gebrauchs aber des heiligen Abendmahls und Brod- 
Brechens sich noch nicht allerdings bequemen ko(e)nnten, derowegen nicht zu 
removiren, vielweniger auch den Unsern nicht gestatten, die von dem Adel und 
ihre Unterthanen in Religions־ und Gewissenssachen, so ihnen zu hoch, zu he- 
schweren ..., sondern mit denselben gna(e)dig Geduld zu haben; Hingegen aber 
uns hinwieder versehen wollen, daß sie auch Uns in unserm fu(e)rstlichen und 
christlichen Amte und Gewissen kein Ziel und Maaß zu geben begehren wer- 
den«. Zugleich sollten sich die Pastoren »allen unchristlichen Schmähens und 
Calumnierens enthalten«. Zitiert nach Bertram, Geschichte, 377.

48 Vgl. dazu ausführlicher Bertram, Geschichte, 461-465. »Simultaneum« meint 
die gemeinschaftlichen Rechte verschiedener Konfessionen an öffentlichen Ein- 
richtungen.
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1ne äahnliche Form VO  — Koex1istenz der Kontessionen, diesmal der ka-
tholischen und der lutherischen hatte C111€e€ eitlang den habs
burgischen Erblanden VOT em während der Regjierungszeilt Kaıser Max1-
milians (1564 1576), gegeben LDIiese allerdings versuchte der Kalser
durch das Verbot des öttentlichen evangelischen Gottesdienstes Wıen

Jahr 578 wieder rückgängig machen uch tädten Märkten und
lecken eTt. 1ens sollte CT fortan unterbleiben“” Die evangeli-
schen Prediger wurden vertrieben 1ese Mafifßnahmen traten auft C1M C111-

tentes Verhalten der Bevölkerung Dhe Bürger lieten rohung har-
ter tratfen W1C Verlust des Bürgerrechts Auswe1lsung, Gefängnis oder
Geldstrafe ber die Stadtgrenzen auf cdas Land dort evangelischen
GCottesdienst teiern Iies belegt die Geschichte Krämers clie f
tenbar eın Einzelfall Walr Vom Rat der Wıen ZUT Verantwortung

hatte CI MIt den ragnanten und Joh 4,6{f erinnernden Worten
»„JDer uSs ()tt 1sSt der olelret (1OÖOttes Wort Jhr aber seyd nıt AUS (ÖOtt
darumbh olfe)ret Jhr (,‚ÖOttes Wort nıt« >V die CIHCIC Rechtgläubigkeit und
die Gottlosigkeit des ats behauptet und darautfhin hinnehmen INUSSECMHN

dass an Bürgerurkunde zerschnitt und ıhm nahelegte MOg
tortan »5C111C Pfenning anderstwo zehren «”

Solche Beispiele für e1in bewusstes Einstehen für die CIgCI1IC ehrmä  ige
Überzeugung nıcht selten. ihnen wird aber zugleic auch die
Schärte des ehr und bekenntnismäßigen Zwiespalts eutlıc Konfessio-
ne (egensätze wurden durchaus nicht ıT akademischen Bereich
a  n sondern brachten auch volkstümliche Polemik hervor Dies

C111 Begebenheit die sich n en 8 Jahrhundert Landgebiet
die anzıg abgespielt hat Dort hatte sich nämlich C111CT

Gewohnheit entwickelt das calvinistische Abendmahl gelegentlich eim-
ich 111 Privathäusern teiern Im Dezember 1601 hatte 1A1l den Prediger
EtIrus OSS gebeten C1LI1C solche Abendmahisteier ach calvyinistischem

Verfügt durch kaiserliches Generalmandat 1578 vgl Bernhard Raupach Pres-
byterologia Austriaca der Historische Nachricht VO  — dem Leben Schicksalen
und Schritften der Evangelisch Lutherischen Prediger welche dem Ertz Her-
zogthum Oesterreich un!: ob der Enns, VO:  — eıt eit bis der großen
Reftormation 1624 und 1627 ole)}ttentlichen Lehr mmt gestanden
Nebst Fıner Kleinen Nachlese CIM CIZEvangelischen Oesterreich annoch BC-
hol(e)rigen Urkunden un! Nachrichten Hamburg
Raupach Presbyterologia Austrlaca, Nachlese 13 Joh 4,6{% »Wır sind VU.  —

Ott und wWCI Ott erkennt der hört U1lS5; WEeI nicht VO  — Ott 1St der hört
nıcht Laran erkennen WI1I den £15 der Wahrheit und den £€15 des Irrtums«
vgl außerdem Joh 4,21

51 Raupach Presbyterologia Austriaca Nachlese 13
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Eine ähnliche Form von Koexistenz der Konfessionen, diesmal der ka- 
tholischen und der lutherischen, hatte es sogar eine Zeitlang in den habs- 
burgischen Erblanden, vor allem während der Regierungszeit Kaiser Maxi- 
milians Π. (1564-1576), gegeben. Diese allerdings versuchte der Kaiser 
durch das Verbot des öffentlichen evangelischen Gottesdienstes in Wien 
im Jahr 1578 wieder rückgängig zu machen. Auch in Städten, Märkten und 
Flecken außerhalb Wiens sollte er fortan unterbleiben49. Die evangeli- 
sehen Prediger wurden vertrieben. Diese Maßnahmen trafen auf ein reni- 
tentes Verhalten der Bevölkerung. Die Bürger liefen, trotz Androhung har- 
ter Strafen wie Verlust des Bürgerrechts, Ausweisung, Gefängnis oder 
Geldstrafe, über die Stadtgrenzen auf das Land, um dort evangelischen 
Gottesdienst zu feiern. Dies belegt die Geschichte eines Krämers, die of- 
fenbar kein Einzelfall war. Vom Rat der Stadt Wien zur Verantwortung ge־ 
zogen, hatte er mit den prägnanten und an I Joh 4,6f erinnernden Worten 
»Der aus GOtt ist, der ho(e)ret GOttes Wort. Jhr aber seyd nit aus GOtt, 
darumb ho(e)ret Jhr GOttes Wort nit«50 die eigene Rechtgläubigkeit und 
die Gottlosigkeit des Rats behauptet und daraufhin hinnehmen müssen, 
dass man seine Bürgerurkunde zerschnitt und ihm nahelegte, er möge 
fortan »seine Pfenning anders two zehren«51.

Solche Beispiele für ein bewusstes Einstehen für die eigene lehrmäßige 
Überzeugung waren nicht selten. An ihnen wird aber zugleich auch die 
Schärfe des lehr- und bekenntnismäßigen Zwiespalts deutlich. Konfessio- 
nelle Gegensätze wurden durchaus nicht nur im akademischen Bereich 
ausgetragen, sondern brachten auch volkstümliche Polemik hervor. Dies 
zeigt eine Begebenheit, die sich im frühen 17. Jahrhundert im Landgebiet 
um die Stadt Danzig abgespielt hat. Dort hatte es sich nämlich zu einer 
Gewohnheit entwickelt, das calvinistische Abendmahl gelegentlich heim- 
lieh in Privathäusern zu feiern. Im Dezember 1601 hatte man den Prediger 
Petrus Loss gebeten, eine solche Abendmahlsfeier nach calvinistischem

49 Verfügt durch kaiserliches Generalmandat, 1578; vgl. Bernhard Raupach, Pres- 
byterologia Austriaca Oder Historische Nachricht von dem Leben, Schicksalen 
und Schriften der Evangelisch=Lutherischen Prediger, welche in dem Ertz=Her- 
zogthum Oesterreich unter und ob der Enns, von Zeit zu Zeit, bis zu der großen 
Reformation A. 1624 und A. 1627 im o(e)ffentlichen Lehr־Ammt gestanden, ...  
Nebst Einer Kleinen Nachlese einiger zum Evangelischen Oesterreich annoch ge- 
ho(e)rigen Urkunden und Nachrichten,..., Hamburg 1741, 17.

50 Raupach, Presbyterologia Austriaca, Nachlese 13. Vgl. I Joh 4,6f: »Wir sind von 
Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht von Gott ist, der hört uns 
nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums«; 
vgl. außerdem I Joh 4,2 f.

51 Raupach, Presbyterologia Austriaca, Nachlese 13.
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1tus, der sich welıtere äubige VO  - nah und tern einfanden, auf einem
Hoft außerhalb der halten DE sich einer der angekündigten aste
nıicht rechtzeitig einstellen konnte, fand 1114A11 sich bereit, die Feıer,
die üblichen Gepflogenheiten, 1n die Nachmittagsstunden verschieben.
Die bereits Anwesenden blieben eiınem gemeınsamen Mittagsmahl mıiıt
Erbsen, DeC. und Braten I dies TELLLC. gab ass dem ın
anzıg kolportierten Gerücht, das auf dem anı irregulär gehaltene
Abendmahl gE1 nicht miıt einfachem rot und Weın, sondern schlimmer
och mıiıt Erbsen, Kohl und pecC gefeiert worden. DiIie Polemik nahm
solche Ausma(ße al dass sich der Danzıger Rat enötigt sah, die mstaän-
de untersuchen und die Betrotftenen es Statt lassen.

Besonders zwiespältig W äal das Verhältnis V  - Katholizismus un rote-
Stantısmus Der Augsburger Religionsfriede hatte UrCcC das Zugeständnis
des »1US reformationis« die Territorialherren und das »TESCTIVALU
ecclesiasticum« versucht, die kontessionelle Homogenıität weltlicher und
geistlicher Fürstentüumer wahren. 1 )as galt aber nıiıcht für die Reichs-
städte, 1ın denen kontessionelle Parıtät, also Bikontessionalıität herrschte>?2.
uch ıer 1lso IMUSStIeN die Kontessionen lernen, Koexıstenz akzeptie-
ICIH, miıteinander en und unterschiedliche Lehren und deren Umset-
ZUN 1ın verschiedenen Frömmigkeitsstrukturen gelten lassen, selbst
Wn 1114  - das kontroverse redigen und gegenseı1t1ige Chmahnen AuUuSs-

TUCKI1C verbieten mMUSStEe Dennoch 1€ das Verhältnis der Kontessio-
19149 insgesamt prekär. Von Toleranz 1mM neuzeitlichen Siınne und Freiheit
VOIi Vorurteilen konnte keine Rede eın. So wurde die VO:  - aps Gregor
X I1 propagıerte Kalenderretorm evangelischen tädten und lerr1-
torıen allein schon 115 kontessionellen Gründen nıcht mitvollzogen. in
den treien Reichsstädten entbrannte zume1lst eın heftiger Streıit, ın dem
VON Seiten der ate durchaus auch Nützlichkeitserwägungen für den TEU-

alender 1Ns Feld geführt wurden*. ber erst 1 700 setzte sich
allmählich eine flächendeckende, auch protestantische Gebiete ein-
schließende Vereinheitlichung des enders 1mM Sinne der Gregorlanl-
schen Reform uUrC

die Art 3, L des Augsburger Religionsfriedens, in Religionsvergleiche
des 16.Jahrhunderts bearb Ernst Walder, “1960 (Quellen ZUT NCUECIEN Ge-
schichte 7), 47% 53

53 Vgl dazu insgesamt Paul Warmbrunn, ‚wel Kontessionen ın eıner Stadt Das Zu-
sammenleben VON Katholiken und Protestanten ın den paritätischen Reichsstäd-
ten Augsburg, Biberach, Ravensburg und Dinkelsbühl VO|  ” 1548 bis 1648, 1983
Veröffentlichungen des st1ituts tür Europäische Geschichte Maıinz, Abt
Abendländische Religionsgeschichte I}
Vgl azu Warmbrunn, Zwel Kontessionen in eiıner Stadt, 359-356

Ritus, zu der sich weitere Gläubige von nah und fern einfanden, auf einem 
Hof außerhalb der Stadt zu halten. Da sich einer der angekündigten Gäste 
nicht rechtzeitig einstellen konnte, fand man sich bereit, die Feier, gegen 
die üblichen Gepflogenheiten, in die Nachmittagsstunden zu verschieben. 
Die bereits Anwesenden blieben zu einem gemeinsamen Mittagsmahl mit 
Erbsen, Speck und Braten zusammen. Dies freilich gab Anlass zu dem in 
Danzig kolportierten Gerücht, das auf dem Lande irregulär gehaltene 
Abendmahl sei nicht mit einfachem Brot und Wein, sondern -  schlimmer 
noch -  mit Erbsen, Kohl und Speck gefeiert worden. Die Polemik nahm 
solche Ausmaße an, dass sich der Danziger Rat genötigt sah, die Umstän- 
de zu untersuchen und die Betroffenen an Eides Statt aussagen zu lassen.

Besonders zwiespältig war das Verhältnis von Katholizismus und Prote- 
stantismus. Der Augsburger Religionsfriede hatte durch das Zugeständnis 
des »ius reformationis« an die Territorialherren und das »reservatum 
ecclesiasticum« versucht, die konfessionelle Homogenität weltlicher und 
geistlicher Fürstentümer zu wahren. Das galt aber nicht für die Reichs- 
Städte, in denen konfessionelle Parität, also Bikonfessionalität herrschte52. 
Auch hier also mussten die Konfessionen lernen, Koexistenz zu akzeptie- 
ren, miteinander zu leben und unterschiedliche Lehren und deren Umset- 
zung in verschiedenen Frömmigkeitsstrukturen gelten zu lassen53, selbst 
wenn man das kontroverse Predigen und gegenseitige Schmähen aus- 
drücklich verbieten musste. Dennoch blieb das Verhältnis der Konfessio- 
nen insgesamt prekär. Von Toleranz im neuzeitlichen Sinne und Freiheit 
von Vorurteilen konnte keine Rede sein. So wurde die von Papst Gregor 
XIII. 1583 propagierte Kalenderreform in evangelischen Städten und Terri- 
torien allein schon aus konfessionellen Gründen nicht mitvollzogen. In 
den freien Reichsstädten entbrannte zumeist ein heftiger Streit, in dem 
von Seiten der Räte durchaus auch Nützlichkeitserwägungen für den neu- 
en Kalender ins Feld geführt wurden54. Aber erst um 1700 setzte sich 
allmählich eine flächendeckende, auch protestantische Gebiete ein- 
schließende Vereinheitlichung des Kalenders im Sinne der Gregoriani- 
sehen Reform durch.

52 Vgl. die Art. 3, 6 u. 14 des Augsburger Religionsfriedens, in: Religionsvergleiche 
des 16 Jahrhunderts I, bearb. v. Emst Wälder, 2i960 (Quellen zur neueren Ge- 
schichte 7), 47f u. 53.

53 Vgl. dazu insgesamt Paul Warmbmnn, Zwei Konfessionen in einer Stadt. Das Zu- 
sammenleben von Katholiken und Protestanten in den paritätischen Reichsstäd- 
ten Augsburg, Biberach, Ravensburg und Dinkelsbühl von 1548 bis 1648, 1983 
(Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abt. 
Abendländische Religionsgeschichte in ) .

54 Vgl. dazu Warmbmnn, Zwei Konfessionen in einer Stadt, 359-386.
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Das bewusste Einstehen für die ahnrheı der eıgenen Lehre und die-
verbrüchliche Überzeugung VO Irrtum der Konfessionsgegner ftand 1m
Volksglauben gelegentlich e1ine nachträgliche Bestätigung ın dem, w 45s INnNan

ber die Todesumstände der egner oder Der influs-
sreiche, zZu Calvinismus tendierende Nürnberger Ratskonsulent und KOTrT-
respondent des 1ın enf wirkenden Theologen Theodor Beza, Christoph
Herdesianus z B erlitt Dezember L585 ausgerechnet der VO  a!

seINeEM Freund un! konftessionellen Gesinnungsgenossen Laurentius
Dürnhoter ın St Egidien gehaltenen Predigt einen Schlaganfall, VO  - dem CI
sich nicht mehr rholte Der Todgeweihte starb einen Tag VOT Heilig
en: eın under also, dass seıne lutherischen egner in diesen ragı-
schen Begleitumständen eın Strafgericht Ciottes ber eın fehlgerichtetes
Leben 1n alscher Lehre erkannten>. Denn gerade die Todesstunde un:! da-
mıiıt die kreign1isse diesem Zeitpunkt oder auch die etzten Oorte des
Sterbenden galten traditionsgemäifß als besonders wahrheitsträchtig”®. Ahn-
1C abergläubisch-polemische Reaktionen rachte der Tod des Calvini-
stisch gesinnten Pfarrers etIrus Praetorius ın anzıg hervor. Während ih:
se1ne (‚esinnungsgenossen tief betrauerten, löste das Ereignis bei den
risch (s‚esinnten recht wenı1g Anteilnahme AUS » ES tunden sich auch leicht-
siınnıge Leute/«, we1ii Hartknoch se1iner preufsischen Kıirchenhistoria

berichten, » 5() 11 der ausgesprenget/ der Teuftfel aleltte den Pra-
etoriıum lei  a  1g geholet und 1411 wulelrde nichts VO  — ihm/ sondern eın
uleilc Holtz begraben«>/ ] hese ermutung mochte dem Volksglauben
durchaus überzeugend erscheinen. Hıer aber wurden Lehrgegensätze UrCc.
krassen Aberglauben überwuchert. Um dem entgegenzuwirken ieß Al

den Sarg jedenfalls och Taöftfnen und ein1ge eıten stehen>®
Auf besondere Anımaositäten aber stieß die UrC die Jesuiten VOIAaNSC-

triebene Gegenreformation. I dıie Spannungen, die sich auch ın tätliıchen
Übergriffen ausdrückten”, blieben selbst och ach dem Westtälischen
555 Zum Leben des Christoph Herdesianus vgl Dingel, Concordia C  aI .16

Vgl diesem Phänomen arl Guthke, Letzte Worte Varijationen über eın
Thema der Kulturgeschichte des Westens, 990, 58-—181I, bes 16  \
Hartknoch, Preussische Kirchen=Historia, 750f.

N Vgl Hartknoch, Preussische Kirchen=Historia, 750f.
Die Auseinandersetzungen hatten keineswegs immer miıt der Lehre CU)  3 Aus
Wıen wurde nach der Vertreibung der evangelischen Prediger gemeldet, A4aSSs
einem esuilten, der e1ım Schuhkauf eınen Schuster evangelischen Glaubens her:
austordernd gefragte hatte »„Meister, wıe gefalellt euch, daß InNan Ure Predican-
ten hinausgeschaffet hat?«, VON dessen Gesellen unversehens mıit einem Messer
Schnitte 1M Gesicht zugefügt wurden der ebentfalls herausfordenden Ge-

Austriaca, Kleine Nachlese,
genfrage »Jesulter, w1e gefaf{e)llt dir dann das?« Vgl Raupach, Presbyterolog?a

10Ö'!

Das bewusste Einstehen für die Wahrheit der eigenen Lehre und die un- 
verbrüchliche Überzeugung vom Irrtum der Konfessionsgegner fand im 
Volksglauben gelegentlich eine nachträgliche Bestätigung in dem, was man 
über die Todesumstände der Gegner wusste oder vermutete. Der einflus- 
sreiche, zum Calvinismus tendierende Nürnberger Ratskonsulent und Kor- 
respondent des in Genf wirkenden Theologen Theodor Beza, Christoph 
Herdesianus z.B. erlitt am 5. Dezember 1585 ausgerechnet unter der von 
seinem Freund und konfessionellen Gesinnungsgenossen Laurentius 
Dümhofer in St. Egidien gehaltenen Predigt einen Schlaganfall, von dem er 
sich nicht mehr erholte. Der Todgeweihte starb einen Tag vor Heilig 
Abend. Kein Wunder also, dass seine lutherischen Gegner in diesen tragi- 
sehen Begleitumständen ein Strafgericht Gottes über ein fehlgerichtetes 
Leben in falscher Lehre erkannten55. Denn gerade die Todesstunde und da- 
mit die Ereignisse zu diesem Zeitpunkt oder auch die letzten Worte des 
Sterbenden galten traditionsgemäß als besonders wahrheitsträchtig56. Ähn- 
liehe abergläubisch-polemische Reaktionen brachte der Tod des calvini- 
stisch gesinnten Pfarrers Petrus Praetorius in Danzig hervor. Während ihn 
seine Gesinnungsgenossen tief betrauerten, löste das Ereignis bei den luthe- 
risch Gesinnten recht wenig Anteilnahme aus. »Es funden sich auch leicht- 
sinnige Leute/«, so weiß Hartknoch in seiner preußischen Kirchenhistoria 
zu berichten, »so in der Stadt ausgesprenget/ der Teuffel ha(e)tte den D. Pra- 
etorium leibhafftig geholet/ und man wu(e)rde nichts von ihm/ sondern ein 
Stu(e)ck Holtz begraben«57. Diese Vermutung mochte dem Volksglauben 
durchaus überzeugend erscheinen. Hier aber wurden Lehrgegensätze durch 
krassen Aberglauben überwuchert. Um dem entgegenzuwirken ließ man 
den Sarg jedenfalls noch am Grabe öffnen und einige Zeit offen stehen58.

Auf besondere Animositäten aber stieß die durch die Jesuiten vorange- 
triebene Gegenreformation. Die Spannungen, die sich auch in tätlichen 
Übergriffen ausdrückten59, blieben selbst noch nach dem Westfälischen
55 Zum Leben des Christoph Herdesianus vgl. Dingel, Concordia controversa, bes. 216f.
56 Vgl. zu diesem Phänomen Karl S. Guthke, Letzte Worte. Variationen über ein 

Thema der Kulturgeschichte des Westens, 1990, 158-181, bes. 166.
57 Hartknoch, Preussische Kirchen=Historia, 750!.
58 Vgl. Hartknoch, Preussische Kirchen=Historia, 750!.
59 Die Auseinandersetzungen hatten keineswegs immer mit der Lehre zu tun. Aus 

Wien z.B. wurde nach der Vertreibung der evangelischen Prediger gemeldet, dass 
einem Jesuiten, der beim Schuhkauf einen Schuster evangelischen Glaubens her- 
ausfordemd gefragte hatte: »Meister, wie gefa(e)lt euch, daß man eure Predican- 
ten hinausgeschaffet hat? «, von dessen Gesellen unversehens mit einem Messer 
Schnitte im Gesicht zugefügt wurden unter der ebenfalls herausfordenden Ge- 
genfrage »Jesuiter, wie gefa(e)llt dir dann das?« Vgl. Raupach, Presbyterologia 
Austriaca, Kleine Nachlese, 13.
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Frieden VOoO  — 1648 bestehen, zumal 6S ach Konversionen VONn Landesherrn
ZU Katholizismus weiterhiıin ZUr Auswelsung VO  ‘ Protestanten kam, 9b:
ohl die Bestımmungen des Friedensschlusses miı1t der S08 ormaljahrs-
regelung den Protestanten, die bereits 17 Stichjahr 1624 ansässıg arcml,
Duldung auch 1n kontessionsverschiedenen Territorien gewährte. Zu sol
chen widerrechtlichen Bedrückungen kam CS z.B 1n der Herrschaft Land-
stuhl, 1n der die Nachtahren Franz VO  —_ Sickingens des 7.Jahrhun-
derts wieder ZU römischen Katholizismus zurückgekehrt All dies
schürte den Hass der Konfessionen und tührte gegenselitigem polemi-
schem Verunglimptften, das dann kaum och miıt Differenzen 1n Leh

und Bekenntnis tun hatte, sondern regelrecht irrationale Züge
nehmen konnte. SO galt C6c5 be1 manchen Katholiken als ausgemachte Ga-
che, dass die protestantischen Ptfarrer eın Lateıiın konnten un!: alleın
schon AUS diesem Tun: den wahren Glauben nıcht 1n wahrer TE VeO]-

treten könnten. ESs wird auch VO  — Sıtuationen berichtet, 1ın denen katholi
sche Würdenträger Unterredungen auf Lateın ührten un: dies als lest be
nutzten, etwalge protestantische Splone In dieses Gebiet
des Irrationalen gehört auch die Tatsache, dass im Jahr 787 die bäuerliche
Bevölkerung des Bıstums Maınz entschieden die Einführung des (e-
sangbuchs Vo  - Ernst Xaver T1urıiın at Pfarrer, B 10]) otrıtt Suspekt
wurde 65 Uurc die Lieder ın deutscher Sprache bot, und das schien
ihm eiınen protestantischen strich verleihen. Die Reminiszenz
die die Volkssprache einsetzende und betonende Retormation schlug 1er
durch

ber auch die Evangelischen pflegten ihre Vorurteile gegenüber den Ka-
Olıken. S1e unterstellten ihnen Teufelsglauben und Wunderfrömmigkeit.
DIies wurde adurch geschürt, dass eın TleSsSter ohl tatsac.  1C versucht
hatte, Wunderheilungen ach dem Vorbild Jesu 1 euen 1estament VOI-

zunehmen. och dazu W äal CI ın Hirtenbrieten VOINl seINEN Oberen
gewılesen worden, se1ne angeblichen Teutelsaustreibungen unverzüglich
einzustellen. Abgesehen davon kursierte hartnäckig das CGerücht, die Jesui-
ten hätten ıne antiprotestantische Verschwörung oOrganısıert, un!‘ I1l

ermutete, dass sich Katholiken als Protestanten Carnten, KONVers10-
NCN ın die Wege leiten®. |DITS Spannungen zwischen den Kontessionen
schwelten also weıter inmıtten eiINer komplexen politischen un: konftes-
sionellen Lage, selbst wWCNNn CS raglich 1St, wıiıeweıit sich das Bewusstsein
die eigene Lehre un: Lehrverschiedenheit, das Begınn der Konftessionali-
sıierung durch die Zzanlreichen ın der Volkssprache ausgetragenen Kontro-
VerIsen gepragt worden WAÄdIl, auf die änge durchgehalten hat

Vgl Nowak, Geschichte des Christentums, 6—28

IO

Frieden von 1648 bestehen, zumal es nach Konversionen von Landesherm 
zum Katholizismus weiterhin zur Ausweisung von Protestanten kam, ob- 
wohl die Biestimmungen des Friedensschlusses mit der sog. Normaljahrs־ 
regelung den Protestanten, die bereits im Stichjahr 1624 ansässig waren, 
Duldung auch in konfessionsverschiedenen Territorien gewährte. Zu sol- 
chen widerrechtlichen Bedrückungen kam es z. B. in der Herrschaft Land- 
Stuhl, in der die Nachfahren Franz von Sickingens Mitte des i/Jahrhun- 
derts wieder zum römischen Katholizismus zurückgekehrt waren. All dies 
schürte den Hass der Konfessionen und führte zu gegenseitigem polemi- 
schem Verunglimpfen, das dann kaum noch etwas mit Differenzen in Leh- 
re und Bekenntnis zu tun hatte, sondern regelrecht irrationale Züge an- 
nehmen konnte. So galt es bei manchen Katholiken als ausgemachte Sa- 
che, dass die protestantischen Pfarrer kein Latein konnten und allein 
schon aus diesem Grunde den wahren Glauben nicht in wahrer Lehre ver- 
treten könnten. Es wird auch von Situationen berichtet, in denen katholi- 
sehe Würdenträger Unterredungen auf Latein führten und dies als Test be- 
nutzten, um etwaige protestantische Spione zu enttarnen. In dieses Gebiet 
des Irrationalen gehört auch die Tatsache, dass im Jahr 1787 die bäuerliche 
Bevölkerung des Bistums Mainz entschieden gegen die Einführung des Ge- 
sangbuchs von Emst Xaver Turin (kath. Pfarrer, 1738-1810) stritt. Suspekt 
wurde es dadurch, daß es die Lieder in deutscher Sprache bot, und das schien 
ihm einen protestantischen Anstrich zu verleihen. Die Reminiszenz an 
die die Volkssprache einsetzende und betonende Reformation schlug hier 
durch.

Aber auch die Evangelischen pflegten ihre Vorurteile gegenüber den Ka- 
tholiken. Sie unterstellten ihnen Teufelsglauben und Wunderfrömmigkeit. 
Dies wurde dadurch geschürt, dass ein Priester wohl tatsächlich versucht 
hatte, Wunderheilungen nach dem Vorbild Jesu im Neuen Testament vor- 
zunehmen. Noch dazu war er sogar in Hirtenbriefen von seinen Oberen an- 
gewiesen worden, seine angeblichen Teufelsaustreibungen unverzüglich 
einzustellen. Abgesehen davon kursierte hartnäckig das Gerücht, die Jesui- 
ten hätten eine antiprotestantische Verschwömng organisiert, und man 
vermutete, dass sich Katholiken als Protestanten tarnten, um so Konversio- 
nen in die Wege zu leiten60. Die Spannungen zwischen den Konfessionen 
schwelten also weiter inmitten einer komplexen politischen und konfes- 
sionellen Lage, selbst wenn es fraglich ist, wieweit sich das Bewusstsein um 
die eigene Lehre und Lehrverschiedenheit, das zu Beginn der Konfessionali- 
siemng durch die zahlreichen in der Volkssprache ausgetragenen Kontro- 
versen geprägt worden war, auf die Länge durchgehalten hat.

60 Vgl. Nowak, Geschichte des Christentums, 26-28.
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Zusammenfassende Thesen

Wır en gesehen, dass die Retformation die rage ach Lehrverant-
wOortung, Lehrbindung un: Lehrverpflichtung LICUH gestellt hat S1e über-
schneidet sich mıt der rage ach den ausschlaggebenden Autoritäten, die
ın der altgläubigen und 1n den evangelischen Kirchen unterschiedlich be.
ANtwOOrtet wurde.

Gemeinsam 1St en evangelischen Kontiessionskirchen, dass die He1-
lige Schrift selbst Ort der »V1Va VOX evangelii« Un!: damit des wirksamen
Wortes Ottes als Ma{fßstah der Lehre 1n den Vordergrund rückt Ihm tre-
ten die Bekenntnisse als antwortendes Lob ottes der Gemeinden und
spater als kontessionelle Identitätsaussage ZuUr Seite

Zu (:aranten rechter, bekenntnismäßiger Lehre wurden auf dem Hın-
tergrund der historischen Konstellationen die reformatorisch gesinnten
Obrigkeiten, denen der Augsburger Religionsfriede unter reC  ıchem
Aspekt das »1US episcopale« übertrug.

Während sıch jedoch Jjene Spuren, die ZUT Etablierung der Lehrverant-
wortung bei den protestantischen, UrC. ihre Theologen oder Konsıstor1-

beratenen Obrigkeiten ren, relativ leicht und eindeutig verfolgen
lassen, stÖößt die rage ach dem Umgang der Gemeinden un!: des einzel-
NI miıt Lehrbindung un Lehrverpflichtung auf eine 1e VO  —_ MöÖög-
lichkeiten Es ist zweitellos davon auszugehen, dass das ewusstsein VO  -

einer eigenen Bekenntnisidentität und das Wiıssen die damit verbun-
denen Lehrinhalte ın Zeıiten, ın denen Schule und Universıiutät och ganlz
elbstverständlich 1n den Einflussbereich VO:  j Theologie und Kirche gehör-
ten, bei weıtem größer WwWal als in den darauffolgenden Zeıten Insofern
wurde VO  - den Gemeinden nıiıcht unbedingt akzeptiert, w as lehrverpflich-
tende stanzen lange gewachsene Überzeugungen, 1 Zuge e1-
1165 Konfessionswechsels, verbindlich machen wollten

Irotz der recCc.  ıchen Rahmenbedingungen un:! der VOI} den Landes-
herrn erstrebten Jehrmäßigen Vereinheitlichung entwickelte sich 41sS0 tak
tisch ıne O€ex1istenz der Kontessionen. [Dıies verlieft nicht ımmer SPall-
nungsfrei un konnte sich 1n der Polemik durchaus mıt irrationalen Ele-
menten verbinden. Sich einander anzunähern, ohne die eıgene Identität
aufzugeben, sich gegense1t1g 1n er Verschiedenheit tolerieren und
achten, hat einen langen Lernprozess ertordert, der och nicht abgeschlos-
SCI1 iıst

Protessor Dr Irene Dingel, Johannes-Gutenberg-Universität, Evangeli-
sche Theologie, Saarstraße 2 5099 Maınz

10  N

V. Zusammenfassende Thesen

i. Wir haben gesehen, dass die Reformation die Frage nach Lehrverant- 
wortung, Lehrbindung und Lehrverpflichtung neu gestellt hat. Sie über- 
schneidet sich mit der Frage nach den ausschlaggebenden Autoritäten, die 
in der altgläubigen und in den evangelischen Kirchen unterschiedlich be- 
antwortet wurde.

2. Gemeinsam ist allen evangelischen Konfessionskirchen, dass die Hei- 
lige Schrift selbst Ort der »viva vox evangelii« und damit des wirksamen 
Wortes Gottes als Maßstab der Lehre in den Vordergrund rückt. Ihm tre- 
ten die Bekenntnisse als antwortendes Lob Gottes der Gemeinden und -  
später -  als konfessionelle Identitätsaussage zur Seite.

3. Zu Garanten rechter, bekenntnismäßiger Lehre wurden auf dem Hin- 
tergrund der historischen Konstellationen die reformatorisch gesinnten 
Obrigkeiten, denen der Augsburger Religionsfriede unter rechtlichem 
Aspekt das »ius episcopale« übertrug.

4. Während sich jedoch jene Spuren, die zur Etablierung der Lehrverant- 
wortung bei den protestantischen, durch ihre Theologen oder Konsistori- 
en beratenen Obrigkeiten führen, relativ leicht und eindeutig verfolgen 
lassen, stößt die Frage nach dem Umgang der Gemeinden und des einzel- 
nen mit Lehrbindung und Lehrverpflichtung auf eine Vielfalt von Mög- 
lichkeiten. Es ist zweifellos davon auszugehen, dass das Bewusstsein von 
einer eigenen Bekenntnisidentität und das Wissen um die damit verbun- 
denen Lehrinhalte in Zeiten, in denen Schule und Universität noch ganz 
selbstverständlich in den Einflussbereich von Theologie und Kirche gehör- 
ten, bei weitem größer war als in den darauffolgenden Zeiten. Insofern 
wurde von den Gemeinden nicht unbedingt akzeptiert, was lehrverpflich- 
tende Instanzen gegen lange gewachsene Überzeugungen, z. B. im Zuge ei- 
nes Konfessionswechsels, verbindlich machen wollten.

5. Trotz der rechtlichen Rahmenbedingungen und der von den Landes- 
herm erstrebten lehrmäßigen Vereinheitlichung entwickelte sich also fak- 
tisch eine Koexistenz der Konfessionen. Dies verlief nicht immer span- 
nungsfrei und konnte sich in der Polemik durchaus mit irrationalen Eie- 
menten verbinden. Sich einander anzunähem, ohne die eigene Identität 
aufzugeben, sich gegenseitig in aller Verschiedenheit zu tolerieren und zu 
achten, hat einen langen Lernprozess erfordert, der noch nicht abgeschlos- 
sen ist.

Professor Dr. Irene Dingel, Johannes-Gutenberg-Universität, FB Evangeli- 
sehe Theologie, Saarstraße 21, 55099 Mainz
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